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xx. Gesetz: 3. Dienstrechts-Novelle 201.8

Gesetz, mit „dem. die Dienstordnung 1.994 (44. Novelle zur Dienstordnung 1994), die
Besoldungsordnung 1994 (56. Novelle zur _Besoldungsordnung 1994), die
Vertragsbedienstetenordnung 1995 (53. Novelle. zur Vertragsbedienstetenordnung1995),
das Wiener Bedienstetengesetz (3. Novelle zum Wiener 'BedienstetengesetZ)‚ die
Pensionsordnung 1995 (30. Novelle zur Pensionsordnung 1995), das Wiener
Personalvertretungsgesetz (26. Novelle zum Wiener Personalvertretungsgesetz), das
Wiener Landeslehrer und Landeslehrerinnen-Diensthoheitsgesetz1.978 (9. Novelle zum
iWiener Landeslehrer und Landeslehrerinnen—Diensthoheitsgesetz1978), das Wiener
Landeslehrerinnen— und Landeslehrer-Gleichbehandlungsgesetz (2. Novelle zum Wiener
Landeslehrerinnen— und Landeslehrer-Glei’chbehandlungsgesetz), das Wiener
Bezügegesetz 1995 (15. Novelle zum Wiener _Bezügegesetz 1995) und das Wiener
'Bezügegesetz 1997 (5. Novelle. zum Wiener Bezügegesetz 1997) geändert “werden
(3. Dienstrechts-Novelle 2018)

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

ArtikelI

Die Dienstordnung 19.94, LGBI. Nr.56, zuletzt geändert durch das "Gesetz LGB]. Nr. 43/2018, wird
wie folgt geändert:

1. In 5 18a Abs. l wird nach dem Wort „Orientierung“ die Wertfoige „— insbesondere unter
Bedachtnahme auf den Personenstand und die EIternschaft——“ eingefügt.

2. 5 18a Abs. I Z 5 lautet:
„5. beim beruflichen Aufstieg im Sinn des'ä 3 Z 5 des Wiener Gleichbehandlungsgesetze‘s «---

W—GBG‚-_ LGBI. Nr. 18/1996,“

3-. In 5 1.80 Abs. 1 Wir-d der Kiammerausdruck „(5 .2 Abs. 4 Wiener Gleichbehandlungsgesetz —- W-GBG,
.L-GBl. für Wien Nr. 18/1996)“ durch der: Klammerausdruck „(.5 2 Abs. 4 W—GBG)“ erSetzi.

4.. „In 5 3] Abs. 3 wird nach dem ersten Satzfolgender Satz eingefügt“:-
„Dies gilt sinngemäß auch. für den Beamten, der gemäß 5 4 Abs. l Z '3 des. BundesverfassungSgesetzes
über KOOperation und Solidaritätbei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland -—
KSE-BVG, BGBI. I Nr. 38/1 9.97,. in das Ausland entSendet wird.“

5. in .5 34a Abs. 4 “wird das Wort.“ „.Treten“ durch“ die Wortfoige „Endet das DienstVerhältnis oder treten“
ersetzt.

6.. Nach 5' .346? Abs. 4 “wirdfolgender Abs. 4a. eingefügt:
„(4a) Der Dienstausweis verliert mit dem Zeitpunkt. der Beendigung des Dienstverhältnisses seine

Gültigkeit.“

7. [175 35 Abs. 3 Z 6“wird vor dem. Wort „_Verl'u'st“ die Wortfolge „Ruhen oder“ eingefügt.

.8. In 5 55 Abs. 1 Z 2 und. .3 wird jeweils Nach dem: Zitat. „5 5 BPGG“ die“ WorifOlge „oder mit einem
Anspruch, der auf einer gleichartigen inländischen Rechtsvorschrift oder auf einer gleichartigen
RechtSvorschrifieines in 5 3 Abs. 1 Z 2 genanntenStaates beruht,“ eingefügt.
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9. In 59 55 Abs. I a und 1n 39 55a Abs. 2 wirdjeweiIs nach dem KIammerausdruck „(Q 9 Abs. 4 BPGG)“ die
WortfaIge „oder bei einer vergleichbaren Erhöhung eines in einer gleichartigen inländischen
Rechtsvorschrift oder in einer gleichartigen Rechtsvorschrift eines in ä 3 Abs. 1 Z 2 genannten Staates
geregelten Anspruchs“ eingefügt.

I0 In 39 59 Z I entfäIIt die Wortfolge „Amtsfiihrender Präsident oder Vizepräsident des Stadtschulrates
fiir Wien,“

II. In 58" 67b Wird das Zitat „des ä 4a Abs. 1 zweiter Satz Z l der Vertragsbedienstetenordnung 1995“ in
59 67d das Zitat „des 5 4a Abs 1 zWeiter Satz Z 2 bis 4 und Z 6 der Vertragsbedienstetenordnung 1995“,
in 39 67e Abs. I das Zitat „des ä 4a ..Abs 3 Z 2 der Vertragsbedienstetenordnung 1995“, in 59 67fdas Zitat
„des ä 4a Abs. 3 Z 3 der Vertragsbedienstetenordnung 1995“ sowie in 5 67h Abs. I das Zitat „des ä 4a
Abs. 1 Z 2 bis 6 der VertragsbedienStetenordnung 1995“ jeweils durch die Wortfolge „nach einer
gleichartigen dienstrechtlichen Bestimmung“ ersetzt.

I2. 59 67c lautet:
„ä 67c. Ist der Beamte infolge einer Verletzung des .Diskriminierungsverbotes im Sinn des 518a

Abs. 1 Z 5 dieses Gesetzes oder nach einer gleichartigen dienstrechtlichen Bestimmung nicht beruflich
aufgestiegen ist die Gemeinde Wien gegenüber dem Beamten zu angemessenem Schadenersatz
verpflichtet Q I4 Abs 2 des Wiener Gleichbehandlungsgesetzes iSt anzuwenden.“

I3. In 39 67i Abs. 2 wird das Zitat „in ä 4a Abs.1 der Vertragsbedienstetenordnung 1995“ durch die
Wortfoige „in einer gleichartigen dienstrechtlichen Bestimmung“ ersetzt.

I4. In 39 72 Abs. 2 wird nach dem ersten Satzfoigender Satz eingefügt:
„Dies gilt sinngemäß auch fiir den Beamten, der gemäß ä 4 Abs. 1 Z 3 KSE BVG in das Ausland
entsendet wird “

._1'5_ In 59 84 Abs. 4 wird nach dem Wort. „Beamte“ die Wortfoige „bzw. rechtskundige
Vertragsbedienstete“ eingefügt.

I 6 In 59 84 Abs 5 wird die W'brtfoIge „Beamte der Gemeinde Wien“ durch die WartfoIge „Beamte bzw.
Vertranedienstete der Gemeinde Wien“ eisetzt.

I 7. In. 39 86 Abs. 2Z I wird nach. dem Wart „Beamte“ die WortfoIge „bZW. Vertragsbedienstete“ eingefügt.

I8 In 59 86 Abs 4 wird nach dem Zitat „Q 61a“ die Wertfoige „dieSes Gesetzes oder nach den
gleichartigen Bestimmungen der Vertragsbedienstetenordnung 1995“ eingefügt

I9. In 59 86 Abs. 5 Z 4 wird nach dem Zitat „ä 59“ die Wartfoige „dieses Gesetzes oder gleichartigen
Bestimmungen der Vertragsbedienstetenordnung 1995“ eingefligt.

20. In 59 86 Abs. 6 entfc'idt der Ausdruck „des Beamten“.

2]. In 3? 9-2 Abs. I wirdnach dem Wart „Beamten“ der Ausdruck „bzw. Veflragsbediensteten“ eingefügt.

22. In 59 I .I 0 Abs. 2 und 3 wird das Datum _„1..Juni 2018“ jeweils durch das Datum. ._„1. November 2018“
ersetzt.

23 In 59 I I 7 wird am Ende de) Z 2I der Punkt durch einen Beist'rich ersetzt und w11df0Igende Z 22
angefügt:

„22. Richtlinie (EU) 2016/801 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs— oder StudienZWecken, zur Absolvierung eines Praktikums
zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, SchüleraustauSchprogrammen oder
Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au--pair-Tätigkeit, ABl. Nr. L 132 vom 21 Mai 2016,
S 21.“

Artikel .II

Die Besoldungsordnung 1994, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch das GeSetz LGBl. Nr. 43/2018,
wird wie folgt geändert

I. In 5926 A-.bs I Z I werden nach der WattfoIge „(Leitenden Kardiotechnikern),“ die Wartfoige
„Leitenden Medizinischen Fachassistentinnen (Leitenden Medizinischen Fachassistenten),“ eingefugt
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sowie die Wortfolge „Lehrassistentinnen (Lehrassistenten)“ durch die Wortfolge „Lehrerinnen für MTDG(Lehrern für MTDG)“, die Wortfolge „Oberassistentinnen (Oberassis’tentenT‘ durch die Wortige„Bereichsleiterinnen MTDG (Bereichsleitern MTDG)“ und die Wartfolge „Stationsassistentinnen
(Stationsassistenten‘)“ durch die Wortfolge „Fachbereichsleiterinnen MTDG
(Fachbereichsleitern MTDG)“ ersetzt.

2. In 59 26 Abs. I Z 2 werden die Wortfolge „Leitenden Lehrassistentinnen (Leitenden Lehrassistenten)“
durch die Wortfolge „Leiterinnen der Bildungseinrichtung für MTDG (Leitern der Bildungseinrichtung
für MTDG)“ und die Wortfolge. „Leitenden Oberassistentin‘nen (Leitenden Oberassistenten)“ durch dieWortfolge „Leiterinnen MTDG (Leitern MTDG)“ ersetzt.
3. in 59 42 A bs. 2 wird das Datum „1. Juni 20.1 8““ durch das Datum „1. November 20 1 8“ ersetzt.
-4. In der Anlage l zur Besoldungsordnung 1994 entfallen im Schema] in der Verwendungsgruppe i,
Abteilung B, die Bedienstetengruppe „Fachassistenten/Fachassistentinnen in der Behindertenhilfe, miterlerntem einschlägigen Lehrberuf, absolviertem Lehrgang für Behindertenarbeit für Berufstätige und
dreijähriger Verwendung als Fachassistent/Fachassistentin in der Behindertenhilfe“ und in der
Verwendungsgruppe 2, Abteilung B, die Bedienstetengruppe „Fachassistenteaachassistentinnen in derBehindertenhilfe, mit erlerntem einschlägigen Lehrberuf‘.
5. in der Anlage i zur Besoldungsordnung i994 entfallen im Schema I, Verwendungsgruppe 3,Abteilung B, die. Bedienstetengruppen ,‚Operationsassistenten/Operationsassistentinnen“ und
„ObduktionsaSsistenten/Obduktionsassistentinnen‘f.

6. In der Anlage J zur Besoldungs‘ordnungxl994 im Schema 11 K wird in der .Z2 der
Einleitungsbestimmungen die Wortfolge „Leitende Lehrassistenten/Lehrassistentinnen,
Leitende Oberassistenten/Oberassistentinnen, Oberassistenten/Oberassistentinnen,
Stationsassistenten/Stationsassistentinnen“ durch. die Wortfolge „Leiter/Leiterinnen MTDG,
Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG, Fachbereichsleher/Fachbereichs]eiterinnen MTDG,Leiter/Leiterinnen der Bildungseinrichtungfür MTDG“ ersetzt.
7. in der Anlage I zur Besoldungsordnung 1994 im Schema [l K, Verwendungsgruppe K 1, lautet die. Z lwiefolgt:

„1. Bereichsleiter/Bereichsleiterinnen MTDG
Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG
Leiter/Leiterinnen MTDG
Lehrer/Lehrerinnen für MTDG
Leiter/Leiterinnen der “Bildungseinrichtung ifiir MTDG“

8. in der Anlage l'zur Besoldungsordnung i994 im Schema II K, Verwendungsgruppe K 4, “werden im.Einleitungsteil der Punkt nach dem Zitat „BGBl. Nr. 102/1961“ durch einen Strichpunkt ersetzt sowie in
einer neuen. Zeile die Wortfolge „bei den in Z 4 angeführten Beamtengruppen die. Berufsberechtigung zur
Ausübungder Medizinischen Fachassistenz gemäß dem Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG),BGB]. I. Nr. 89/2012.“ eingefügt und wird nach der Z 3 folgende. Z'4 eingefügt:

„4. Medizinische Fachassistenten/Fachassistentinnen, nach Zehnjähriger Dienstzeit: bei der Gemeinde
Wien, davon “mindestens sechsjähriger Verwendung als Medizinischer Fachassistent/
Medizinische Fachassistentin
Medizinische Fachassistenten/Fachassistentinnen, Leitende, nach zehnjähriger Dienstzeit bei der
Gemeinde. Wien, davon mindestens sechsjähriger Verwendung als Leitender MedizinischerFachassistent/Leitende Medizinische. Fachassistentin“

9 In der Anlage i zur Beso‘ldungsordnung i994 im Schema [i K lautet die Vemendungsgruppe K 5' samt.
Überschrift wiefolgt:

„_Verwendungsgruppe K 5'
Voraussetzung für eine Einr‘eihung "in die Verwendungsgruppe K 5 ist
bei der in Z l angeführten .Beamtengruppe die Berufsberechtigung zur Ausübung des medizinisch—technischen Fachdienstes gemäß dem MTF—SHD-G;
bei den in Z2 angeführten Beamtengruppen die Berufsberechtigung zur Ausübung der MedizinischenFachassistenz gemäß dem M’ABG.

1. Medizinisah-technische Fachkräfte
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.2. Medizinische Fachassistenten/Fachassistentinnen
Medizinische Fachassistenten/FachaSsistentinnen,_ Leitende.“

10. .ln der Anlage 1 zur Besoldungsordnung1994 irn Schema .11 K. Verwendungsgruppe K 6, werden in
der Z .1 jeweils unter Einhaltung der alphabetischen Reihenfolge die. Bedienstetengruppen
„Gipsassistenten/G’ipsassistentinnen"‚ „Laborassistenten/Laborassistentinnen“ ' und„Röntgenassistenten/Röntgenassistentinnen“ eingefügt.
11. In der Anlage .3 zur" Besoldungsordnung 1994 werden in der Z 10 in lit. a, c und d jeweils die
Bedienstetengruppe _„Stationsassistenten/Stationsassistentinnen“ durch die Bedienstetengruppe„Fachbereich's1eiter/Fachbereichsleiterinnen MTDG“, in lit. b. e‚_f und g jeweils die Bedienstetengruppe„Oberassistenten/Oberassistentinnen“ durch die Bedienstetengruppe
„Bereichs1eiter/Bereichsleiterinnen MTDG“ und in der lit. c die Bedienstetengruppe
„Lehrassistenten/Lehrassistentinnen“ durch die Bedienstetengruppe „Lehrer/Lehrerinnen. für MTDG“
ersetzt;

.12. In der Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1994 wird in. Z 10 lit. c und djeweils nach“ der Wortfolge
„Leitende Kardiotechniker/Leitende Kardiotechnikerinnen,“ in einer neuen. Zeile die Wortfolge „LeitendeMedizinische Fachassistenten/Leitende Medizinische Fachassistentinnen‚“ eingefügt.

Artikel. III"

Die Vertragsbedienstetenordnung 1995, LGBl. Nr. .50, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBI.Nr. 43/2018, wird wie. folgt geändert:
1. 5 4 Abs. 7a lautet:

„(7a) ä '34a, Q 86 Abs. 3 sowie 55 92i Abs. 2 und 3 der Dienstordnung 1994 gelten auch für den
Vertragsbediensteten.“

2. In 594 Abs. 8' Z16 wird vor dem Wort _„Verlust“ die Wortfolge „Ruhen oder“ eingefügt.
3. In 35‘ 4a Abs. 1 wird nach dem Wort „Orientierung“ die Worg’olge„—— insbesondere unter Bedachmahmeauf den Personenstand und die Elternschaft -—“ eingefügt.
4. 59 4a Abs. 125lau‘tet:

„5. beim beruflichen Aufstieg im Sinn des 5 3 Z 5 des Wiener GleichbehandlungsgesetZes —-»
W-GBG, LGBI. NI‘.- 1.811996,“

5. 1n58‘ 40'Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(ä 2 Abs. 4 Wiener Gleichbehandlungsgesetz -— W—GBG,
LG’BI. für Wien Nr. .1 8/1996)“ durch. den Klammerausdruck „(Q 2 Abs. 4 W—GBG)“ ersetzt.
6. In 55 13 Abs. 3 wird nach dem ersten Satslgender Satz eingefügt:
„Dies gilt. sinngemäß auch für den Vertragsbediensteten, der gemäß Q 4 Abs. 1 Z .3 des
Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei “der Entsendung von Einheiten und
Einzelpersonen in das Ausland -— KSE—BVG, BGBl. I Nr. 38/1997, in das Ausland entsendet. wird.“
7. In. .59 33 Abs. 1 Z 2 und 3 wird jeweils nach dem Zitat „ä 5 BPGG“ die Wortfolge „oder mit einem
Anspruch, der auf einer gleichartigen inländischen Rechtsvorschrift oder auf“ einer gleichartigen
Rechtsvorschrift einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. beruht,“
eingefügt.

8. In 39 33 Abs. 1a und in 59 33a Abs. 2 wirdjeweils nach dem Klaminerausdruck-„(Q 9 Abs. 4 _BPGG)“ die
Wortfolge „oder bei einer vergleichbaren Erhöhung eines in einer gleichartigen inländischenRechtSVOrschrift oder in. einer gleichartigen Rechtsvorschrift. einer Vertragspartei des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum geregelten Anspruchs“ eingefügt.

9. In 59 42 Abs. 4 wird„nach dem ersten. Satz-folgender Satz eingefügt:
„Dies gilt. sinngemäß auch für den Vertragsbediensteten, der gemäß ä 4 Abs. 1 Z 3 KSE-BVG in dasAusland entsendet wird.“

10. In 59 54a wird das Zitat „des 5 18a Abs. 1 zweiter Satz Z 1 der Dienstordnung 1994.“, in 59 54c dasZitat „des 5 18a Abs. 1 .zweiter-SatzZ 2 bis 4 und Z 6 der Dienstordnung 1'994“, in 59 54dAbs. 1 das Zitat
„des Q 18a Abs. 1 .zWeiter- Satz Z 7 der Dienstordnung 1994“, in 55‘ 54d Abs. 2 das Zitat „des 5 18aAbs. 1
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erster Satz der Dienstordnung 1994“, in 59- 54eAbs. t das Zitat _„des ö 18a Abs. 3 Z 2 der Dienstordnung
1994“ sowie in 59 54f das Zitat „des ä 18a Abs. 3 Z' 3 der Dienstordnung 1994“ jeweils durch die
Wortfolge „nach einer gleiChartigen dienstrechtlichen Bestimmung“ erSetz-t.
I I. 59 54b lautet:

„g 54b. Ist der Vertragsbedien'stete infolge einer Verletzungdes Diskriminierungsverbotes im Sinn
des 54a Abs. 1 Z 5 dieses Gesetzes oder nach einer gleichartigen dienstrechtlichen Bestimmung nicht
beruflich aufgestiegen, ist die Gemeinde Wien gegenüber dem Vertragsbediensteten zu angemessenem
Schadenersatz Verpflichtet. 5 14 Abs. 2 des Wiener Gleichbehandlungsgesetzes ist anzuwenden.“-
I2.. In 59 54i Abs. 2 wird das Zitat „in 5 18a Abs. l. der Dienstordnung 1994“ durch die Wortfolge „in einer
gleichartigen dienstrechtli'Chen Bestimmung“ ersetzt.

I3. In 5964 Abs. 2 und 3 wird das Datum" „l. Juni 201 8“ jeweils durch das Datum „l. November 2018“
ersetzt.

I 4. In 3? 67 wird am .Ende der Z I4 der Punkt“ durch. einen Beistr-ich ersetzt und wird _folgende Z I5
angefügt“:

„15. Richtlinie (EU) 20161/801 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs— oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums,
zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschpro’grammen oder
Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit, ABl. Nr. L 132 vom 21. Mai 2016,
S 21.“

Artikel IV

_ Das Wiener Bedienstet‘engesetz, LGBI. Nr. 33/2017, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBI.
Nr. 43/2018, wird wie folgt geändert:

i. In 59 20 Abs. 3 Z 6 wird vor dem Wort „Verlust“ die Wortfolge „Ruhen oder“ eingefügt.
2. In 35" 22 Abs. I wird nachdem Wort. „Orientierung“ die Wortfolge „—- insbesondere unter Bedachtnahme
auf den Personenstand Und die Elternschaft --»“ eingefügt.

3.. In59 38- Abs. 3 wird nach dem ersten. Satzfolgender Satz eingefügt:
„Dies gilt sinngemäß auch für die Bedienstete bzw. den Bediensteten, die bzw. dergemäß {3' 4 Abs. 1 .Z 3
des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und
EinzelperSOnen in das Ausland -— KSE-BVG, BGB]. I Nr. 38/1997, in das-Ausland entsendet wird.“

4. In 39 63 Abs. I Z 2 und 3 wirdjeweils nach dem Zitat „5 5 BPGG“ die Wortfolge „Oder mit einem
Anspruch, der auf einer gleichartigen inländischen Rechtsvorschrift oder auf einer gleichartigen
Rechtsvorschrift einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen WirtSChaftsraum beruht,“
eingefügt. I
5. In 59 63 Abs. 2 und in 5‘? 64 Abs. 3 wirdjeweils nach dem Klammerausdruck „(ä 9 Abs. 4 BPGG)in die
Wortfolge „oder bei einer vergleichbaren Erhöhung eines in einer gleichartigen inländischen
RechtsVorschrift oder in. einer gleichartigen Rechtsvorschrift einer Vertragspartei des Abkommens über
den Europäischen WirtschaftSr-aum geregelten .AnSpruchs“ eingefügt.
6. In 59 7.0 Abs. I Z l entfällt die Wortfolge „AmtsfiihrendePräsidentin bzw. Amtsführender Präsident
oder Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident des Stadtschulrates für Wien,“

7. In .59. 76 Abs. 2 wird in Z 8 lit. e der Ausdruck. _„Abteilungsleitung MTDG (Oberassistenz)“ durch den
Ausdruck“ „Bereichsleitung MTDG (OberassistenZ;)“ ersetzt und wird nach Z I.2 folgende Z I2a eingefügt:

„12a. Medizinphysik, bestehend aus der Modellfunktion
Medizinphysikerin bzw. Medizinphysiker‘i'

8. In 59 II'7 wird die Wortfolge „nicht “mit einer höherwertigen Verwendung. (Funktion) nach ä 2 ‚Abs. 3
des Wiener GIeichbehandlungsgesetzes betraut; worden“ durch die Wortfolge „nicht beruflich
aufgestiegen“ ersetzt.

.9. In 59 I24 Abs. 2 wird nach dem. Wort ,_,Bestimmung“ die Wortfolge „oder in Q 3 des Wiener-
Gleichbehandlungsgesetzes“ eingefügt.
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10. in 59 I29 Abs. 4 wird nach dem ersten Satzfolgender Satz eingefügt:
„Dies gilt sinngemäß auch für die Bedienstete bzw. den Bediensteten, die bzw. der gemäß ä 4 Abs. 1 Z “3
KSE-BVG in das Ausland. entsendet wird.“

II. In 59 I36 Abs. 2 und 3 wird das Datum. _„1. Juni 2018“jeweiis durch das Datum „l. November 2018“
ersetzt.

12. In 38’ I42 wird am Ende der Z .13 der Punkt durch einen BeiSt'rich ersetzt und wirdfoigende Z i4“
angefügt:

„14. Richtlinie (EU) 2016/801 über die Bedingungen fiir die Einreise und den Aufenthalt v0n
Drittsta’atsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums,
zur Teilnahme. an einem Freiwilligendienst, 'Schüleraustauschprogrammen "oder
Bildungsvorhaben und zur AusübungeinerAu-pair-‘Tätigkeit, AB]. Nr. L- 132 vom 21., Mai 2016",
S 221.-“

I3. In der Anlage. I wird im Schema“ Wi in der Berufl‘famiiie Führung medizinische, therapeutische “und
diagnostische GeSundheitsberufe (MTDG) jeweils der Ausdruck“ „Ab‘teilungs'leitung MTDG
(Oberassistenz)“ durch den Ausdruck „Bereichsleitung MTDG (Oberassisten-z)“ ersetzt;

I 4. In der A niage I wird im Schema W1“ nach der Berufsfamiiie Technikfolgende Berufsfantilie eingefügt:

Berufsfamilie Medizinphysik

Gehaltsband Modellfunktion Funktionsbeschreibung

Die ModellfunktiOn „Medizinphysikerin bzw.
Medizinphysiker“ umfasst im Wesentlichen operative
und/oder beratende Tätigkeiten bei der Patientinnen-
bz-w. Patientendosimetrie, der Entwicklung und

Medizinphysikerin bzw. Anwendung komplexer Verfahren und Ausrüstungen, der
Medizinphysiker Optimierung, der Qualitätssicherung einschließlich

Qualitätskontrolle, der Ausbildung sowie in sonstigen
Fragen des Strahlenschutzes bei medizinischen
Expositionen.
Diese Modellfunktion beinhaltet nur eine Modellstelle.

Wl/16

I5. In der Anlage 2 lautet der Einreihungsplanfür das Schema Wi wiefolgt:
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Artikel V

_ Die Pensionsordnung 1.995, LGBl. Nr.67, zuletzt geändert. durch das Gesetz LGBI. Nr. 43/2018,
wird. wie folgt geändert:

J. Nach 59 730 wirdfolgender' 5‘? 73,0 samt Überschrift eingefügt:
„Pensionsanpassung für das Kalenderjahr 2019

g 73p. (1) Abweichend von 546 Abs- 2 erster Satz und Abs. 3 dieses Gesetzes sowie Q 5 Abs. 4 und
{y 6 Abs.2 erster Satz-RVZG1995 ist das Gesamtpensionseinkomm'en mit 1. Jänner 2019 wie folgt zu
erhöhen:

1. wenn es nicht mehr als 1.11.5 Euro monatlich beträgt, um 2,6 %,
2. wenn es über 1.115 Euro bis zu 1.500 Euro monatlich beträgt, um jenen Prozentsatz, der

zwischen den genannten Werten von 2,6 % auf 2,0 % linear absinkt,
3.. wenn es über 1.500 Euro bis zu 3.402 Euro monatlich beträgt, um 2,0 %,
4. wenn es über 3.402 Euro monatliCh beträgt, um 68 Euro.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen einer Person umfasst alle im Dezember-2018 nach diesem
Gesetz, dem RVZG 1995 und dem Wiener Bezügegesetz 1995 gebührenden und der PensiOnsanpassung
zum l. Jänner 2019 unterliegenden Ruhe.- und Versorgungsbezüge. Ausgenommen sind die Zulagen
gemäß 56 29 und '30. Bei einer Erhöhung nach Abs. 1. Z 4 ist der gesamte Erhöhungsbetrag dem Ruhe-
oder Versorgungsgenuss zuzurechnen. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe- oder
VersOrgungsbezüge, die zum Gesamtpensionseinkommen zählen, ist der Erhöhungsbetrag nach Abs. 1
auf die einzelnen Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge im Verhältnis dieser Bezüge zueinander aufzuteilen.“

2. In 59 '74 Abs. 2 wird das Datum „l. Juni 201.8“ durch dasDatum „1. November 2018“ ersetzt.

Artikel VI

Das Wiener PersonalvertretungSgesetz, LGBl. Nr. 49/1985, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 43/2018, wird wie folgt geändert:

I- .89 3 Abs. 1 Z71autet:
„7. der Personalgruppenwahlausschuss,“

2. 59 8aAbs. I .Z 2 bis 7 lautet:
„2. in der Hauptgruppe l1

a) die Ärztlichen Direktorinnen und Ärztlichen Direktoren, Ärztlichen
Abteilungs(lnstituts)vorstände, Ärztinnen undÄrzte sowie Psychologinnen und Psychologen;

b) die Bediensteten des höheren technischen Dienstes, Fachbediensteten des technischen
Dienstes, Chemikerinnen und. Chemiker mit Reifeprüfung, Bediensteten des technischen
Dienstes, Werkmeisterinnen und Werkmeister, Betriebsbeamtinnen und Betriebsbeamten,
MaschinenmeiSterinnen und Maschinenmeister sowie die Bediensteten der
Verwendungsgruppen .1, 2, 3P, '3A, 3 und 4 der technischen Werkstätten;

e) die Bediensteten der Verwendungsgruppen A, B und C, sofern nicht lit. a oder b zutrifft, und
die Bediensteten der Verwendungsgruppen LK'P, D, D l und E, Sofern nicht lit. b zutrifft;

d) die Bediensteten der Verwendungsgruppen K l, K 2, K. 3 und K 4, sofern nicht .lit. e- zutrifft,
sowie die Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten;

e) die Leiterinnen und Leiter der "Bildung‘seinrichtung für MTDG,. Lehrerinnen und Lehrer für
MTDG, Leiterinnen MTDG; und Leiter MTDG, Bereichsleiterinnen MTDG und
Bereichsleiter MTDG, Fachbereichsleiterinnen MTDG und Fachbereichsleiter MTDG,
Bediensteten der gehobenen medizinisch-technischen Dienste, die medizinisch-technischen
Fachkräfte, Hebammen, (Leitenden) Lehrhebammen, Oberhebammen, Stationshebammen,
Ständigen Stationshebammenv‘ertreterinnen und Ständigen Stationshebammenvertreter, "die.
Heilmasseurinnen und Heilmasseure sowie. die (Leitenden) MediZinisch'en Fachassistentinnen
und (Leitenden) Medizinischen Fachassistenten, (Leitenden) Medizinischen Masseurinnen
und. (Leitenden) Medizinischen Masseure, die (Leitenden) Operationsassistentinnen und
(Leitenden) OperatiOnsassiStenten, (Leitenden) Desinfektionsassistentinnen und (Leitenden)
Desinfektionsassistenten, OrdinatiOnsassistentinnen und Ordinationsassistenten, (Ersten,
Leitenden) Obduktionsassistentinnen und (Ersten, Leitenden) Obduktionsassistenteh,
Gipsassistentinnen und Gipsassistenten, Röntgenassistentinnen und Röntgenassistenten,
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Laborass’istentinnen und Laborassistenten, Laborgehilfinnen und L-aborgehilfen sowie
Sanitätsgehiltinnen und Sanitätsgehilfen sowie die .Bediensteten der Verwendungsgruppe K 6,
sofern nicht lit. d zutrifft;

f.) die Bediensteten der "Verwendungsgruppen l, 2, 3P, 3A, 3 und 4, sofern nicht lit. b oder _e
Zutrifft;

.33. in den Hauptgruppen III, V und VI
a) die Bediensteten der Verwendungsgruppe A, sofern nicht Z 7 zutrifft;
b) die Bediensteten der "Verwendungsgruppe B, sofern. nicht .Z 7 zutrifft;
c) die Bediensteten der Verwendungsgruppen C, D l, D und E;
d) die Bediensteten der Verwendungsgruppen 1, 2. und 3P, sofern nicht .Z 4 oder 6' zutrifft;
e) die Bediensteten der VerWendungsgruppen 3A, 3 und 4, sofern nicht Z .4 oder 6 zutrifft;

4. in der Hauptgruppe III die Kraftwagenlenkerinnen und Kraftwagenlenker;
5. in der Hauptgruppe lV die Bediensteten sämtlicher Verwendungsgruppen “des Schemas ll/IV;
6. in den Hauptgruppen IV, V und Vl die Bediensteten sämtlicher Verwendungsgruppen des

Schemas I/III;
7. in der Hauptgruppe V die? Bediensteten der Verwendun‘gsgruppen A. und B.“

.3. In 39 I0 Abs. 2 wird. die Wortige „und Dienststellen mit mehr als 2.000 Bediensteten“ durch die
Wortjbige „sowie Dienststellen und Personalgruppen mit mehr als 2.000 Bediensteten je“ ersetzt.
4. In 59 I3 Abs. 3 werden nach der Won‘foige „Bedienstete sind“ ein Beistrich und die. Worzfoige „wobei
die in einem früheren, nicht länger als drei Jahre zurückliegenden Dienst.— oder Lehrverhältnis zurGemeinde Wienzurückgelegte Zeit auf die sechsmonatige Frist anzurechnen ist“ eingefügt.
5. In 59 I5 Abs. I entfälit die Wortfolge „und der PersonalgruppenausschüsSe“.
6. In 39 I5 Abs. 2 Wird die Zahl „2.000“ “durch die Zahl „3.000“ ersetzt.
.7. In 59 I5 Abs. 3wird das Wort „Hauptwahlausschuss“ durch des“ Wort _„Hauptausschuss“ ersetzt.
“8. 55‘. I5 Abs. 5 bis 8 lautet:

„(5) Jede fur die Wahl des .Dienststellenausschusses‘ (der Vertrauenspersonen) kandidierendeWählerinnen- und Wählergruppe hat das Recht auf Entsendung einer Wahlzeugin bzw. eines Wahlzeugenin den Dienststellenwahlausschuss. Wählerinnen- und Wählergruppen, die im DienststellenwahlausschuSsgemäß Abs.3 nicht vertreten sind, sind berechtigt, eine weitere Wahlzeugin bzw. einen weiterenWahlzeugen zu entsenden. Die Wahlzeuginnen und Wahlzeugen müssen zu einem .Dienststellenausschussderselben Hauptgruppe wählbar sein. Sie sind berechtigt, an den gemäß {jä 23 bis 27 stattfindendenSitzungen des Dienststellenwahlausschusses ohne. Stimmrecht teilzunehmen.
(6) Jede Wählerinnen— und Wählergruppe, die zwar nicht für die Wahl des Dienststellenaussch'uSses,aber für die Wahl eines Personalgruppenausschusses derselben Hauptgruppe kandidiert, hat das Recht-aufEntsendung einer Wahlzeugin bzw. eines Wah’lzeugen in den Dienststellenwahlausschuss. DieWahlzeuginnen und Wahlzeugen müssen zu einem Dienststellenausschuss derselben HauptgruppeWählbar sein. Sie sind berechtigt, an "den. Sitzungen des Dienststellenwah‘lausschusses vom Beginn derWahlhandlung gemäß 523- bis zur Übermittlung der abgegebenen Wahlkuverts fiir die Wahl derMitglieder der 'PersonalgrupperiausschüSse an den Personalgruppenwahlausschuss gemäß Q2S ohneStimmrecht teilzunehmen.
(7.) Die. Namen der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Wahlausschüsse sind. in der Dienststelle, beider die Wahl stattfindet, kundzumachen. Q 31 Abs. 4 bis 6 ist mit der“ Maßgabe sinngemäß anzuwenden,dass die erste Sitzung des DienststellenwahlausSChusses von seinem .an Lebensjahren ältesten Mitglied,bei Verhinderung oder Säumigkeit dieses Mitgliedes vom jeweils nächstältesten Mitglied, spätestens ZweiWochen nach der Bestellung des WahlauSschusses einzuberufen ist.
(8) Der Dienststellenaus‘s‘chuss kann
l. für Dienststellen mit weit auseinanderliegenden Dienststellenteilen, um den Wählerinnen undWählern den Weg Zum Wahllokal zu erleichtern, oder
2. fiir Dienststellen mit einer hohen Anzahl von. Wahlberechtigten, um den reibungslosen Ablaufder Wahlhandlungzu gewährleisten,

neben dem Dienststellenwahlausschuss eine oder mehrere SprengelwahlkOmmissionen bestellen. DieSprengelwahlkommiSsion besteht aus drei Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu
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bestellen, das das Mitglied im Verhinderungsfall vertritt. Abs. 3 erster bis dritter Satz, Abs. 4 erSter bis
dritter Satz, Abs. 5 und Abs. 6 sowie 5 31 Abs. 6 sind auf die Sprengelwahlkommissionen sinngemäß
anzuwenden.“

9. 59. 165.611}?! Überschrift lautet:
„Personalgrupp‘enwahlausschuss

ä 16. (l) Vor jeder Wahl der Mitglieder- eines Personalgruppenausschusses ist am Sitz des
Hauptausschusses ein Personalgruppenwahlausschuss zu bilden. Er besteht aus drei, bei Personalgruppen
mit mehr als 3.0.00 Bediensteten aus funfMitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Personalgruppenwahlausschus'ses sind vom Hauptausschuss zu bestellen; sie
müssen zum Personalgruppenausschuss wählbar sein. Im Übrigen ist ä 15 Abs. l bis 5 und '7 sinngemäß
anzuwenden.“

.10. In 5917Abs. 2 wird das Zitat „5. l5 Abs. l bis 6“ durch das Zitat „5 15 Abs. '1 bis 5 und 7-“ ersetzt.

11. In der Überschrift zu 59 18 sowie in 59 18 Abs. 1 Wirdjeweiis der Ausdruck „Dienststellen—(Haupt—,
Zentral-)WahlauSSchus's“ durch. den Ausdruck „Dienststellen-(Personalgruppen—, Zentral-)wahlausschuss“
ersetzt.

12. In. 59 20 Abs. 2, 59 22 Abs. 2 und 59 24 Abs. 3 wirdjeweils der Klammerausdruck„({} 15 Abs. 7)“ durch
den Klammera_usdruc1c„(g5 15 Abs. 8)“ ersetzt.

13.. In 59 21 Abs. .1 _wird der Ausdruck „Wahlausschuß (Dienststellen— bzw. Hauptwahlausschuss)“ durch
den Ausdruck. „Wahlausschuss (Dienststellen— bzw. Personalgruppenwahlausschuss)“ ersetzt.
14. 59 21 Abs. 4 lautet:

„(4) Der Wahlausschuss hat über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl des Ausschusses (der
Vertrauenspersonen) innerhalb dreier Arbeitstage zu entscheiden.“
15. In 39 21' Abs. 5 wird die Wortfolge „dem Hauptwahlausschuss“ durch die Wortfolge „den jeweils in
Betracht kommenden. Personalgruppenwahlausschüssen“ ersetzt.

16. In der Überschrift zu 59 24 “wird die Wortfoige „durch den Dienststellenwahlausschuss“ durch die
Wortfbige „der Mitglieder der Dienststellenausschüsse (der Vertrauenspersonen)“ ersetzt.

17. 59 24 Abs. I und2 lautet:
„(1) Die Sprengelwahlkommission hat nach Beendigung der Wahlhandlung dem

Dienststellenwahlausschuss unverzüglich mitzuteilen, ob bei ihr mindestens 20 Wahlberechtigte ihre
Stimmen abgegeben haben. Ist dies der Fall, hat die Sprengelwahlkommission die Wahlkuverts für die
Wahl der Mitglieder des Dienststellenausschusses (der Vertrauenspersonen) zu öffnen, die Summen der
gemäß Abs. .5 ungültigen sowie der fiir jede Wählerinnen— und Wählergruppe abgegebenen gültigen
Stimmen festzustellen und die Ergebnisse dem Dienststellenwahlausschuss mitzuteilen. Haben weniger
als 20 Wahlberechtigte ihre Stimmen fiir die Wahl des Dienststellenausschusses abgegeben, hat die
Sprengelwahlkommission die W'ahlküvertsungeöffiiet dem DienstStellenwahlausschuss zu übermitteln.

(2) Der Zentralwahlausschuss hat nach Ablauf der für die. Stimmabgabe festgesetzten Zeit
unverzüglich dem züständigen Dienststellenwahlausschuss die bei ihm rechtzeitig eingelangten und für
die Wahl der Mitglieder des Dienststellenausschusses (der Vertrauenspersonen) vorgesehenen
Wahlkuverts der wahlberechtigten Briefwählerinnen und Briefwähler ungeöffiietin einem verschlossenen
versiegelten UmSchlag Zu übermitteln. Auf dem Umschlag ist die Zahl der darin enthaltenen Wahlkuverts
zu vermerken. Der Erhalt ist vom Dienststellenwahlausschuss zu bestätigen. Falls keine an einen
Dienststellenwahlaus_schuss- zu übermittelnden Wahlkuv‘erts bei ihm eingelangt sind, hat der
ZentralWahlausschuss dem jeweiligen DienststellenwahlauSschuss unverzüglich eine. Leermeldung zu.
erstatten.“

18.5924 Abs. 4 lautet:
__ „(4) Der DienststellenWahlausschuss hat die Summe der gemäß Abs. 5 ungültigen und. der für jede

Wählerinnen.- und Wählergruppe abgegebenen gültigen Stimmen unter Einbeziehung der Ergebnisse
gemäß Abs. 1 zweiter Satz festzustellen.“

19-. In 59 24 Abs. 5 entfällt der letzte Satz.
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20. 59 25 samt Überschrift lautet:
„Feststellungdes Ergebnisses der Wahl der Mitglieder der PersonaIgruppenausschüsse,

Zuteilung der Mandate an die Wählerinnen- und Wählergruppen
g .25. (1) Nach Beendigung der wahlhandlung hat jede SprengeIWahlkommission die bei ihr

abgegebenen Wahlkuverts für die Wahl der Mitglieder der Personalgruppenausschüsse ungeöffnet dem
Dienststellenwahlausschuss und jeder Dienststellenwahlausschuss die bei ihm abgegebenen Wahlkuverts
für die Wahl der Mitglieder der Personalgruppenausschüsse zusammen mit jenen der
Sprengelwahlkommissionen ungeöffnet dem zuständigen Personalgruppenwahlausschuss zu übermitteln.

(2) Nach Einlagen der Wahlkuverts von allen Dienststellenwahlausschüssen und dem
_Zentralwahlausschuss- hat der Personalgruppenwahlausschuss die Wahlkuverts zu öffnen, die Summen
der ungültigen und. der für jede Wählerinnen— und Wählergruppe abgegebenen gültigen Stimmen
festzustellen und die Mandate den einzelnen Wählerinnen" und Wählergruppen zuzuteilen. 524 Abs. 5
bis 7 ist sinngemäß anzuwenden.“

21.. In. 59 26 __.Abs. 2 wird das Wort „Hauptwahlausschuss“ durch das Wort
„Personalgruppenwahlausschuss“ ersetzt.

22. In 5927 wird das Wart „Hauptwah[ausschüsse“ durch das Wort „Personalgruppenwahlausschüsse“
ersetzt.

2-3. 1h 59 50 Abs. .2 wird das Datum .„l. Juni 2018“ durch das Datum „_1. November 2'018“ ersetzt.

Artikel VIII

Das Wiener Landeslehrer und Landes]ehrerinnen-Diensthoheitsgesetz1978, LGBI. Nr. 4/1979,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBI. Nr. 34/2014, wird wie folgt geändert:

t. 59 I lautet:
„ä l. Die Ausübung der Diensthoheit des Landes Wien über die Landeslehrer und Landeslehrerinnen

obliegt“ der Bildungsdirektion fiir Wien, soweit sie nicht in den folgenden Bestimmungen anderen
Behörden Vorbehalten iSt.“

2. 5‘? 2'Abs. 1 tautet:
„(1) Der Landesregierung obliegt auf Vorschlag der Bildungsdirektion für Wien die Erstellung des

Dienstpostenplanes gemäß“ Art. 1V Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 215/1962.“

3, 59. 2 Abs. 1a entfdtit.

4. In 5,92 Abs. 2 werden “die Wortfolge „des Kollegiums des Stadtschulrates“ durch die Wortfolge „der
BildungsdirektiOH“ sowie der Beistrich am Ende der Z .3 durch einen Punkt ersetzt “und entfalten die Z 4
bis 6.

5. 3? 2 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Landesregierung “ist für die wahrnehmung der in ä26f Abs.2 Z1 lit. b und Z3 des

'Landeslehrer—Dienstrechtsgesetzes -— LDG 1984, BGB]. Nr. 302, genannten Aufgaben zuständig.“

6. 39 3 lautet:
„g 3. Die Auszahlung und. Verrechnung (Berechnung und. Abfuhr von 10hnabhängigen Steuern und

Abgaben sowie Sozia1versic’herungsbeiträgen) der in den für die Landeslehrer "und Landeslehrerinnen
geltenden dienst-, besoldungs- und pension'srechtlichen Vorschriften vorgesehenen Geldleistungen
werden vom Magistrat“ der Stadt Wien durchgeführt.“

7. In 55‘ 4 werden im ersten Satz die Wortfolge „beim Stadtschulrat“ durch die Wortjbtge _„bei der
Bildungsdirektion“ und im zweiten Satz die Wortfolge „Pflichtschulinspektors für allgemein bildende
Pflichtschulen bzw. Berufsschulinsp.ektors oder der nach den Schulbehördlichen Vorschriften zuständigen
Pflichtschulinspektorin fiir allgemein bildende Pflichtschulen bzw. Berufssehulinspektorin“ durch das
Wort ,‚Sc-hulaufsichtsorgans“ ersetzt.

8. 53-5 Abs. J tit‘. a. tautet:
„3) die Schulaufsichtsorgane,“
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9. In 39 5 Abs. I wird der Punkt am Ende. der lit. b durch. einen Beistrich ersetzt und wirdfolgende lit. c
angefügt:

„0) die erforderliche Anzahl an rechtskundi'gen Bediensteten der Bildungsdirektion (Stellvertreter
bzw. Stellvertreterinnen)“

.10. .59 5 Abs. 2 lit. a. lautet:
„a) dem nach den schulbehördlichen Vorschriften zuständigen SchulaufsiChtsorgan als

Vorsitzender oder Vorsitzende,“

I I. In 39 5 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. b durch einen Beistrich ersetzt und wirdfolgende lit. c
angefügt:

„0) einem rechtskundigen Bediensteten bzw. einer rechtskundigen Bediensteten der
BildungsdirektiOn.“

I2.. Nach 39 5 wirdfolgender 59 6? eingefügt:
„g. 6. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Senate der Leistungsfeststellungskommission gemäß ä '5

Abs. 2 lit. a und o sind von der Bildungsdirektion 'fijr Wien für eine Funktionsperiode von fünf
Schuljahren jeWeiIs Vor dem Ablauf des fünften Schuljahres zu bestellen, Scheidet ein Mitglied vor
Ablauf der Funktionsperiode aus, ist fur- den ReSt der Funktionsperiode ein anderes Mitglied in gleicher
Weise zu. bestellen.“

I3 55 8 Abs 4 wzrdfolgender Satz angefügt.
„Bei Stimmengleichheit gilt Jene Anschauung als beschlossen, welcher der oder die Vorsitzende beitritt. “

I 4 In 9" 9 Abs. I Iit. a und Abs. 2 Z I wirdjeweils die Wortfolge „der Stadtschulrat“ durch die Wortfolge
„die Bildungsdirektion“ ersetzt

I5 In 599 Abs I lit. b wird die Wortfolge „beim Stadtschulrat“ durch die Wortfolge „bei der
Bildungsdirektion“ ersetzt

I6. In 55 l0 Abs I lit. a wird nach dem Wort „Bediensteten“ der Klammerausdruck „(Stellvertretern bzw.
Stellvertreterinnen)“ eingefügt.

I7. 5910 Abs. I lit. b lautet:
„b) die Schulaufsichtsorgane,“

I8. 59 I0 Abs. 2 lit. b lautet:
_„b__) einem nach den sohulbehördlichen Vorschriften für den beschuldigten 'Landeslehrer oder die

beschuldigte Landeslehrerin nicht zuständigen Schulaufsichtsorgan,“

l9. In 5 IO Abs. 2 wird der" Punkt am Ende der lit. c durch einen BeiStr'ich ersetzt und wirdfolgende lit. d
angefügt:

„d) einer weiteren der in Abs. l lit. a genannten Personen.“

20. In 59 I2 Abs. 3 wird die Wortfolge „vorn Kollegium des Stadtschulrates“ durch die Wortfolge „von der
Bildungsdirekt-ion“ ersetzt.

21. In 59 I2 Abs. 4 wird das Zitat „Q 8 Abs. l bis 3“ durch das Zitat „58 Abs. l bis 3' und Abs. 4 letzter
“Satz“ ersetzt.

22. In. 59 I2 Abs. 5- “Werden das Zitat „ä 10 Abs. .2 lit. a und b“ durch das Zitat „ä l0 Abs...-2 lit. a, b. und d“
und die Wortfolge „vom Kollegium des Stadt-sohulrates“ durch die Wortfolge „vOn der BildunnirektiOn“
ersetzt.

23. In“ 59 I3 Abs. 2 Z I und 6 entfallen jeweils das Wort „Hauptschulen“ und der .dieSem' Wort
nachgestellte Beistrich.

24, In 59 I 3- Abs. 2 Z 2 entfällt die Wortfolge „und Hauptschulen“.

25. In 55‘ I3 Abs. 5 wird im ersten Satz das Wort „Bezirk“ durch das Wort „Bildungsregion“ ersetzt,-
entfällt der zWeite Satz:- und wird im bisherigen dritten Satz die Wortfolge „zu einem Bezirk“ durch die
Wortfolge „zu einer BildungsregiOn“ e) setzt
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26- In 59 I4 Abs. I wird die Wordolge „dem Stadtschulrat“ durch die. Wortfolge „der Bildungsdirektion“
ersetzt.

27. In 591-4 Abs. 2 wird die Wortfolge „das Kollegium des Stadtschulrateg“ durch die Wortfolge „die
'BildungsdirektiOn“ ersetzt.

28. In .39 I 7 Abs. 2 entfällt Z 2, erhalten die bisherigen Z 3 bis 5 die Bezeichnungen „"2.“ bis „45" und wird
in der neuen .Z 4- die Wortfolge „zUm Inspektionsbezirk“ durch die Wortfolge „zur .Bildungsregion“
ersetzt.

29. In 59 17 entfällt Abs. 3 und erhalten die bisherigen. Abs. 4 und'5 die BezeiChnungen. „(_3)“ und „(4)“.

.30.- In 59 I 7 wird "im neuen. Abs. 3 das Zitat- „Abs.2 Z-l bis 3 und 2.5“ durch das Zitat „Abs. 2 Z 1., 2
und 4“ ersetzt.

31.. Nach 59 I 8 wirdfolgender 35" I'8a eingefügt:
„ä '18a. (1) Die Funktionsperiode der am 3 1.. Dezember 2018 bestehenden

Leistungsfeststellungskommission und... Disziplinarkommission endet am '31 . August 201 9. Alle zu diesem
ze'itpunkt- bei den Sonaten dieser KOmmiss-ionen anhängigen Verfahren sind neu durchzuführen. Die
Mitglieder und Ersatzmitglieder der Leismngsfeststellungs— und Disziplina'rkommission, die vor dem
1.. Jänner 2.019 bestellt wurden und am 1. Jänner 2019 diese Funktion innehaben, bleiben bis 31. August
2019 weiter im Amt. Bei Ausscheiden. eines Mitgliedes oderErsatzmitgliedes nach dem 1.. Jänner 2019
und vor dem. 1. September 2019 ist diese Funktion bis zum Ablaufdes 31. August 2019 nach der vor dem
1. Jänner 2019 geltenden Rechtslage- mit einem neuen Mitglied bzw. Ersatzmitglied nachZubesetzen.“

32. In _ 59 20 Abs. 2 Wird das Datum „1. Juli 2014“ durch das Datum „l. November 2018“ ersetzt.

Artikel VIII

Das Wiener Landeslehrerinnem Und Landeslehrer-Gleichbehandlungsgesetz, LGBl. Nr.4l/2009‚-
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 43/2010, wird wie folgt. geändert:

I. In. 58‘ 3 Abs. I wird die Wortfolge „Beim Stadtschulrat“durch die. Wortfolge „Bei der B'ildungsdirektion“
ersetzt.

2. In 33 3 Abs. 2 Z I wird die Wortfolge „des Stadtschulrates“ durch „der Bildungsdirektion“ersetzt.

3. In 39 3 Abs. 6 wird die Worzfolge „der Präsidentin oder dem “Präsidenten des Stadtschulrates“ durch die
Wordolge-„der Bildungsdirektorin oder dem Bildungsdirektor“ ersetzt.

4. 59 4 Abs. 2 lautet:
„(2) Den beiden für die öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen. zu bestellenden

Gleichb‘ehandlungsbeauftragten sind bei deren Bestellung (Abs.3) Zwei möglichst gleich große
Wirkungsbere’iche zuzuordnen, die-jeweils aus einer “oder mehreren Bildungsregionen gebildet werden.“

5.. In 59 _7 Abs. 1 wird die Wortfdge „des Stadtschulrates“ durch die Wortfolge. „der Bildungsdirektion“
ersetzt.

6. In 59 8 wird die Wortfolge „der Stadtschulrat“ durch die Wortfolge „die B'ildungsdirektion“ ersetzt.

7. 39'9wirdfolgender Abs. 4 angefügt:
_ „(4) Die am '31. Dezember2018- bestellten Gleichbehandlungsbeauftragten bleiben bis zum Ende: der
Funktionsperiode am 30. Juni 2020 im Amt. Für die am 1. Juli 2020 beginnende Funktionsperiode erfolgt
die Bestellung der Gleichbehandlungsbeauftragten gemäß Q4 in der Fassung der .2. Novelle zu diesem
Gesetz.“ ' I
8. .In 39 I0 Abs. 2 wird das „Datum. „l. Mai 2010“ durch das Datum „1. November 2018“ ersetzt.

Artikel IX

_ Das Wiener Bezügegesetz 1995, LGBl. Nr. '71, zuletzt geändert. durch das Gesetz LGBl.
Nr. 49/2013. wird wie folgt geändert:

I. In 59 II Z 3 wird nach der Wortfolge „vor-zunehmen ist“ das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt
und .nach dem Zitat „5 73c“ die WOrtfolge „und für das Kalenderjahr 2019 ä 73p“ eingefügt.

lanmdspah
Textfeld
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.2. In 59 57 Abs. 2 wird das Datum „1. Dezember 2012“ durch das“ Datum „1. November 2018.“ ersetzt.

Artikel X

Das Wiener Bezügegesetz 1997, LGBl. Nr. 42, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBI.
Nr. 49/2013, wird wie folgt geändert:

I. In 5€] Abs’ 1 entfällt- die WOI’ÜßOdi ‚_‚dem Amtsführenden Präsidenten und. dem Vizepräsidenten des
Stadtsc'hulrates für Wien,“

2. In 59 3'Abs. I entfalten die Z I I und I2.

3. In 59 41 Abs. 2 “entfallen “nach dem Wort „Wahl“ der Beistrieh und die Wortfotge- „der Bezug“ gemäß “(j 3
Abs. .1 Z 11 und 12 ab dem Tag der “Bestellung“.

4. In 59 9 Abs. .I wird das Zitat „ä 3 Abs. 1 Z 1, 2, 4, 6, 7 und 1.1 “ durch das Zitat _„ä 3' Abs. 'l Z 1, 2, 4, 6
und 7“ ersetzt.

5. „In 59 I 4 Z 2 wird das Zitat „Q 3 Abs. 1 Z 11 bis 16“ durch das Zitat „5 3 Abs. 1 Z 1.3 bis 16“ ersetzt.

6. In 55‘. 22 Abs. 2 “wird das Datum „l. Juli "201.3“ durch das Datum „1. November 2018“ ersetzt.

Artikel XI.

Es treten in Kraft:-
1. Art. IV Z7 und 13- bis 15 mit l. Oktober 2018,
2. Art. I Z 1 bis 9 und 11 bis 23, Art. III sowie Art. IV Z l bis 5 und 38 bis 1.2 mit dem der

Kundmachung folgenden. Tag,
.3. Art. II mit" 1. Dezember 2018,

. Art. V und Art. IX mit. 31. Dezember 201.8 und
5 Art. IZ 10, Art. 1V Z 6 sowie Art. VI bis VIII und X mit 1. Jänner 2019.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:

lanmdspah
Textfeld
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VOrblatt

Ziele-und wesentlicher Inhalt."
Anpassung des Wiener Landeslehrer und Landeslehrerinnen—Diensthoheitsgesetzes 1978 — LDHG 1978
und weiterer Landesgesetze an das Bildungsreformgesetz 2017,BGB1. [Nr 138/2017.
Gestaffelte Pensionserhöhung für das Jahr 2019..
Eröffnung der-“Möglichkeit, Vertragsbedienstete als Mitglieder der Disziplinarkommission zu bestellen.
Schaffimg einer Meldepflicht fiir den Fall, dass die Berufsberechtigung nach dem Gesundheitsberufe-
register-Gese‘tz wegen nicht zeitg‘erechter Verlängerung der Registrierung ruht
Anpassungen im Zusammenhang mit dem Medizinische Assistenzberufe—Gesetz, insbesondere in der
Anlage 1 zur Besoldungsordnung 199.4
Änderungen 1m Wiener Personalvertretungsgesetz, insbesondere betreffend das "Wahlverfahren
Darüber hinaus sind abgesehen von rein formalen Anpassungen, Klarstellungen und geringfügigen Adapa
tierungen folgende weitere Änderungen einzelner dienst- und beSoldungsrechtlicher Gesetze beabsichtigt:
- Ausweitung des Schutzes vor Diskriminierung aus dem Grund der sexuellen Orientierung auf den

Persönenstand bzw die damit 1m Zusammenhang stehende Elternschaft;
-— Regelung eines Kündigungs- und EntlaSSungsschutzes für Bedienstete der Gemeinde Wien, welche

ihre Auslandseinsatzbereitschaft erklärt haben, für die Dauer der Entsendung;
Ermöglichung der Inanspruchnahme einer Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeitauch dann, wenn. den
Angehörigen dem Pflegegeld vergleichbare- Leistungen gebühren;

- Möglichkeit, sich im Disziplinarverfahren auch durch 'Vertragsbedienstete Verteidigen zu lassen;
- Schaffung der neuen Berufsfamilie „Medizinphysik“ im Anwendungsbereich des Wiener Bedienste—

tengesetzes in Entsprechung des in der Medizinischen StrahlenschutzverordnUng geregelten Berufs-
bildes der Medizinphysikerin bzw des Medizinphysikers

Auswirkungen des Regelungsvorhabens:

Finanzielle Auswirkungen:
Mit der vorliegenden Änderung des Landeslehrer und MLandeslehrerinnen--DiensthOheitsgesetzes 1978 und
den sonstigen legistischen Anpassungsrnaßnahmen an das Bildungsreformgesetz 2017 sind lediglich.
einige Aufgabenübertragungen im Bereich der Landesvollziehung von der Landesregierung 1n den Zu-
Ständigkeitsbereich der Bildungsdirektion geplant, die mit keinen Auswirkungen auf die im Bereich der
SchulVerwaltung vorgesehene Kostenaufteilung zwischen dem Bund und dem Land Wien verbunden
sind
Durch die gestaffelte Pensionserhöhung werden der Gemeinde Wien ab dem Jahr 2019 jährliche Mehr--
koSten 1m Ausmaß von ca. 15,34 Millionen Euro erwachsen Davon entfallen c_.a 15,15 Millionen Euro
auf den Bereich des Magistrats und ca. 190.000 Euro auf den FunktionarsbereiCh. Die jährlichen Mehr-
kosten in dem vom Wiener Stadtwerke -- ZuweisungsgeSetz erfassten Bereich werden ab dem Jahr 2019
:,6 41 Millionen Euro betragen.
Die mit Wirksamkeit l. Dezember 2018 im Zusammenhang mit dem Medizinische Assistenzberufe—
Gesetz vorgesehenen Änderungen 1m Bereich der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund wer.-
den für die Stadt Wien für das Jahr 2018 mit Mehrkosten 1m Ausmaß von 9.000 Euro verbunden sein. Die
voraussichtlichen Mehrkosten in den Folgejahren Werden im Jahr 2019 123.000 Euro irn Jahr 2020
126.000 Euro, im Jahr 2021 128.000 Euro, im Jahr 2022 131.000 Euro und 1m Jahr 2023 134.000 Euro
betragen.
Durch die sonstigen Inhalte des Gesetzesentwurfes erwachsen der Stadt Wien keine Mehrkosten.
Für den. Bund und andere Gebietskörperschaften entstehen durch dieses GesetZesvorhaben “keine Kosten.

—— Auswirkungen auf-die Bezirke:

Keine.
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Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
—— Auswirkungen aufdie Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.
_„ Sonstige wirtschaftspolitische Auswirkungen:

Keine,
— Auswirkungen. in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sOwie sozialer Hinsicht:

Keine.

Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Durch die Ergänzung der Regelungen betreffend die Richt-linenumsetzung wird klargestellt, dass die.
Richtlinie (EU) 2016/801 "über dieBedingungen' für die Einreise und den Aufenthalt v0n Drittstaatsange-
hörigen zu FOrschungs— oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an
einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer
Au-"pair—Tätigkeit, ABL- Nr. L. 132 vom 21. Mai 2016, S 21, im Dienstrecht der Wiener Gemeindeb‘ediens-
teten umgesetzt ist.
Die sonst vorgesehenen Regelungsinhalte fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechtes derEuro-
päischen Union.

Besonderheiten des .Normerzeugungsverfahrens:'

Keine.
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Erläuterungen

I. Allgemeiner Teil
Die Schwerpunkte der 3. Dienstrechts-Novelle .2018 bilden zum einen die im Bereich des Landes Wien
erforderlichen legistischen Anpassungen an das B'ildungsreformgesetzz2017 des Bundes und zum anderen
die Pensionsanpassung fiir das Jahr 2019. Darüber hinaus sollen einzelne dienst- und
'besoldungsrechtliChe Bestimmungensim Bereich der Dienstordnung 1994, der Besoldungsordnung 1994,
der Vertragsbedienstetenordnung 1995 und des Wiener BedienstetengesetZes sowie. die Regelungen
betreffend das Wahlverfahren im “Wiener Personalvertretungsgesetz überarbeitet werden. Zu diesen
SChwerpunkten ist Folgendes auszuführen:
Zu den Anpassungen an das Bildungsreformgesetz 2017:
Das am 1.5. September 2017 kundgemaChte und in den wesentlichen Punkten mit 1. Jänner 2019 in Kraft
tretende BildungsrefOrmgesetz 2017, BGBl.I Nr. 138/2017, sieht weitreichende Organisatorische
Veränderungen im Schulbereich, insbesondere hins'i‘Chtlich der Behördenstruktur, vor. Den Schwerpunkt
der Reform bildet dabei die bundesverfassungsrechtlich. angeordnete Auflösung der Landesschulräte bzw;
des Stadtschulrates für Wien und der in. diesen Behörden eingerichteten Kollegien, die" mit Ablauf des
31. Dezember 2'018 wirksam“ werden wird (Art. 151 Abs. 61 Z 3 B-VG). Die Aufgaben der
Landesschulräte bzw. des Stadtschulrates für Wien werden mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2019 auf die
neu einzurichtenden Bildungsdirektionen in den Ländern übergehen. Im Gegensatz zu den bisherigen
Bundesbehörden sind die. Bildungsdirektionen in den Ländern als gemeinsame Bund-Land-Behörden
einzurichten. Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die Organisation der
Bildungsdirektionen werden durch das Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz „.. BD-EG (Artikel 7 des
B-ildungsreformgesetzes 2017) geregelt.
Mit dem vorliegenden Entwurf Sollen die aus dienstrechtlicher Sicht. erforderlichen landesgesetzlichen
Anpassungen an das Bildungsreformgesetz 201.7 vorgesehen werden. Im Wiener Landeslehrer- und
.Landeslehrerinnen-Diensthoheitsgesetz 1978 — LDHG 1978 soll dabei die Aufteilung der im
Zusammenhang mit der Ausübung der .Diensthoheit über die Landeslehrerinnen und Landeslehrer
stehenden 'Vollzugsaufgaben grundlegend neu gestaltet. werden. Abgesehen von terminOIOgischen'
Anpassungen soll -—— auch im Hinblick auf Art. 113 Abs. 4 B-VG, der der Bildungsdirektion umfangreiche
Kompetenzen unter anderem auch in den Bereichen der Vollziehung des DienStrechtes und des
Personalvertretungsrechtes der Lehrerinnen und Lehrer für öffentliche Schulen qeist — einleitend
festgelegt werden, dass die Ausübung der Diensthoheit grundsätzlich der Bildungsdirektion für Wien und
nicht wie bisher der Landesregierung obliegt (5 1 LDHG). Dadurch soll die Bedeutung der
Bildungsdirektion für Wien hervorgehoben und klarer als. bisher dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass die meisten V'o'llzugsaufgaben bereits bisher nicht von der Landesregierung wahrgenommen
Wurden, sondern dem Stadtschulrat fiir Wien übertragen waren bzw. nunmehr der Bildungsdirektion
zukommen sollen. In. diesem Sinn soll die Bildungsdirektion für-Wien (wie schon bisher der Stadtschulrat
für Wien) für alle mit der Ausübung der .Diensthoheit verbundenen Aufgaben zuständig sein, die nicht
ausdrücklich der Landesregierung oder einer anderen Behörde zugewiesen sind. Zu den Aufgaben, die
bisher der Landesregierung Vorbehalten waren, in Hinkunft aber in die. Zuständigkeit I der
Bildungsdirektion fallen sollen, zählen z.B_. Versetzungen .in den Ruhestand von Amts wegen, der
Aufschub des Übertritts in den Ruhestand und die Ausübung des (disziplinären) Gnadenrechtes.
Anpassungen an das Bildungsreformgesetz 2017 sind auch in Bezug auf die Neugestaltung des BereiChs
der-Schulaufsicht und die vorgesehene Schaffung von Bild’ungsregionen erforderlich. Dabei ist vor allem.
zu berücksichtigen, dass die bisher insgesamt. 22 Wiener Inspektionsbezirke durch eine deutlich geringere
AnZahl an (größeren) Bildungsregionen ersetzt: Werden sollen. Vor dem weiteren Hintergrund, dass die
Verfahrenszahlen in der Disziplinarkommission und. in der Leistungsfeststellungskommission rückläufig
sind, soll auch die Anzahl der Senate- der beiden Kommissionen deutlich reduziert werden. Im Gegenzug
sollen die bisher aus drei Mitgliedern bestehenden Senate dieser Kommissionen auf jeweils vier
Mitglieder aufgestockt werden.
Im Wiener _Landeslehrerinnen-. und Landeslehrer-Gleichbehandlungsgesetz .„. W-LLGBG sollen ebenfalls
Anpassungen an die NeuOrdnung der Schulaufsicht erfolgen.
Zur Pens'ionsanpassung für das Jahr 2019:
Im IntereSse einer gleichmäßigen Entwicklung der Pensionen der öffentlichen Bediensteten und
Punktionärinnen und Funktionäre soll die Pensionserhö’hung für das Jahr-2019 im Bereich derStadt Wien
im Gleichklang mit der Erhöhung der Pensionen der Bundesbeamtinnen und -beamten sowie der
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Funktionärinnen und Funktionäre des Bundes erfolgen. Daher soll abweichend von der automatischen
Pensionserhöhung, die eine Erhöhung um die "Inflationsrate (2,0 %) vorsieht, die PensiOnserhöhung für
das Jahr 2019 nicht mit dem für alle Pensionistinnen und Pensionisten gleichen Anpassungsfaktor,
sondern. gestaffelt vorgenommen Werden. Bei Menschen mit niedrigen Pensionen stehen die alltäglichen
Kosten im Vordergrund, insbesondere für Lebensmittel und das Wohnen. Diese Kosten sind in den
letzten Monaten stärker gestiegen, sodass durch eine stärkere Erhöhung im unteren Bereich dieser
Entwicklung entgegengewirkt werden soll. Im Gegenzug sollen Pensionen, die über der ASVG-
Höchstpension (3.402 Euro) liegen, um einen Fixbetrag erhöht werden, der unter der Inflationsrate liegt.
Zu den sonstigen Regelungsinhalten:
Zu. Mitgliedern der Disziplinarkommission dürfen derzeit nur Beamtinnen und Beamte bestellt werden.
Angesichts der Tatsache, dass die 'Zah] der pragmatisierten Bediensteten stetig zurückgeht, erweist es sich
als zunehmend schwieriger, dafür eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen“ zu “finden. Aus
diesem. Grund soll die Möglichkeit. der Bestellung auch von Vertragsbediensteten eröffnet werden.
Angesichts des Ruhens der Berechtigung zur Ausübung des Gesundheits- und Krankenpflegeberufes bzw.
des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes bei nicht zeitgerechter Verlängerung der Registrierung
nachdem Gesundheitsberuferegister—Gesetz — GBRG, BGB]. I Nr. 87/2016, werden die Meldepflichten
der Bediensteten um die Pflicht 'zur Meldung des Ruhens einer fiir die AuSübung des Dienstes
erforderlichen behördlichen Berechtigung oder Befähigung ergänzt.
Die besoldungsrechtlichen Bestimmungen, "insbesondere die Bezeichnungen von Bedienstetengruppen
gemäß der-Anlage 1 zur Besoldungsordnung 1994 —- BO 1994, sollen an die Inhalte und die Terminologie
des Medizinische Assistenzberufe-Gesetzes — MABG, BGB]. _I Nr. 89/2012, angepasstwerden.
Im Wiener Personalvertretung-Sgesetz -—-— W-PVG soll das -Wahlverfahren auf Wunsch der
Persönalvertretung für die Bediensteten der Gemeinde Wien vor der nächsten Wahl im. Mai “2019 insofern
geändert werden, als an die Stelle der derzeit vorgesehenen HauptwahlausSchüsse die
Personalgruppenwahlausschüsse treten sollen. Zugleich sollen die den Dienstste]lenwahlausschüssen
übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahl der Mitglieder der Personalgruppenausschüsse
auf die Personalgruppenwah]au“sSchüsSe übergehen. Die im Zusammenhang mit dem Wahlverfahren
vorgesehenen Regelungen entsprechen im Wesentlichen der Rechtslage vor der Novelle LGB].
Nr. 49/2013.
Darüber hinaus sind f01gende Neuerungen im Zusammenhang mit den Personalvertretungswahlen
vorgesehen:

- Die .Persona’lgruppenwahlausschüsse sowie die Dienstste]lenwahlausschüsse sollen grundsätzlich aus
drei Mitgliedern, bei Dienststellen bzw. Personalgruppen mit “mehr als 3.000 Bediensteten aus fünf
Mitgliedern bestehen.

- Die PerSonalgruppen sollen an Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.
_ Die VoraussetZungen für das passive Wahlrecht sollen dahingehend adaptiert werden, dass sich

künftig auch Bedienstete zur Wahl Stellen können, deren bestehendes Dienstverhältnis zur Gemeinde-
Wien noch keine sechs Monate dauert, die aber unter Berücksichtigung von Zeiten aus einem
früheren, jedoch. nicht länger als drei Jahre. zurückliegenden, Dienst- oder Lehrverhältnis zur
Gemeinde Wien die erforderliche Zeit zurückgelegt haben. '

Darüber hinaus sind abgesehen von rein formalen Anpassungen, Klarstellungen und geringfügigen
Adaptierungen folgende weitere Anderungen einZelner dienst.- und besoldungsrechtlicher Gesetze-
beabsichtigt:
— Der Schutz vor Diskriminierung aus dem Grund der sexuellen Orientierung soll auf den

Personenstand bzw. die damit im Zusammenhang stehende .Elternschaft ausgeweitet werden.
-— Bediensteten der Gemeinde Wien, welche im Rahmen des Auslandszulagen- und

--hi]feleistungsgesetzes _. AZHG, BGB]. I. Nr. 66/1999, ihre. Auslandseinsatzbereitschaft erklärt
haben, soll für die Dauer der Entsendung ein Kündigungsh und Entlassungsschutz gewährt werden.

- Die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Pflegekarenz “bzw. Pflegeteilzeit orientiert sich daran,
ob die bzw... der zu pflegende. Angehörige Anspruch auf Pflegegeld nach dem
Bundespflegegeldgesetz — BPGG, BGB]. Nr. 110/1993, hat. Nunmehr soll Pflegekarenz bzw.
Pflegeteilzeit auch dann in Anspruch genommen werden können, Wenn der "bzw. dem Angehörigen
dem Pflegegeld vergleichbare Leistungen gebühren.

- Im Disziplinarverfahren soll die Verteidigung. der bzw. des Beschuldigten nicht nur durch.
Beamtinnen und Beamte“, sondern auch durch Vertragsbedienstete erfolgen können.
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- Im Rahmen des Wiener Bedienstetengesetzes —— W-BedG ist die Schaffung der neuen Berufsfamilie
„Medizinphysik“ in Entsprechung des in der Medizinischen Strahlenschutzverordnung ——
MedStrSChV, BGB]. II Nr. 375/2017, geregelten Berufsbildes der Medizinphysikerin bzw. des
Medizinphysikers beabsichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:
Nachdem im Zusammenhang mit den Anpassungen an das Bildungsreformgesetz 2017 lediglich
Aufgaben der Landesvollziehung aus dem Zuständigkeitsbereich der Landesregierung in den
.Zuständigkeitsbereich der Bildungsdirektion verschoben werden und nach. den bundeSgesetzlichen
Regelungen über die Aufteilung der Kosten für die Bildungsdirektion zwischen dem .Bund und den
Ländern letztere bis zum '3 l. Dezember 20.22 den für die Landesvollziehung erforderlichen Personal- und
Sachaufwand zu tragen haben, erwachsen weder der Stadt Wien. noch dem Bund Mehrkosten. Ab dem
1.Jänner 2023 soll der Sach- und Personalaufwand der Bildungsdirektion auf der Grundlage einer
Kosten- Und Leistungsrechnung auf Grund des 5.25 Abs. "2 BD-EG zwiSchen dem Bund und dem Land
aufgeteilt werden.
Durch die geStaffelte Pensionserhöhung werden der Gemeinde Wien ab dem Jahr 2019 jährliche
Mehrkosten im Ausmaß von ca. 15,34 Millionen Euro erwachsen. Davon entfallen ca. 15,15 Millionen
Euro auf den Bereich des Magistrats und ca. 190.000 Euro auf den Funktionärsbereich. Die _jährlichen
Mehrkosten in dem vom Wiener Stadtwerke «— Zuweisungsgesetz erfassten Bereich werden ab dem
Jahr 2019 6,41 Millionen Euro betragen.
Die Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Medizinische Assistenzberufe-Gesetz v0rgesehenen
Änderungen in der Anlage l zur B0 1994 wird fur die Stadt Wien in den Jahren 2019 bis 2023 mit
Mehrkosten in der aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Höhe verbunden Sein. “(Beträge auf volle
tausend Euro gerundet): '

im Jahr 2019 im Jahr 2020 im Jahr 2021 im Jahr 2022- im Jahr 2023
123.000 Euro 126.000 Euro 128.000 Euro 131.000 Euro 134.000 Euro

Diese Mehrkosten ergeben sich "insbesondere durch die Übernahme der bisher in die
Verwendungsgruppe K 6 eingereihten Bediensteten mit entsprechender Ausbildung nach dem
Medizinische Assi'stenzberufe-Gesetz in die neu geschaffene Bedienstetengruppe der Medizinischen
Fachassistentinnen/Fachassistenten und die Verwendungsgruppe K 5. Aufgrund der mit l- Dezember
2018 wirksam werdenden Umsetzung werden der Stadt/Wien im Jahr 2018 zusätzliche Mehrkosten im
Ausmaß von 9.000 Euro erwachsen. Der geringfügige, aber kontinuierliche. Anstieg der jährlichen
Mehrkosten im Zeitraum 2019 bis 2023 ergibt sich daraus, dass die Gehaltsunterschiede zwischen den
Verwendungsgruppen K 5 und K 6 mit der VOrr-ückung der Bediensteten in höhere Gehaltsstufen steigen.
Durch die sonstigen Inhalte des Gesetzesentwurfe‘s erwachsen der Stadt Wien keine Mehrkosten.
Für den Bund und. andere Gebietskörperschaften entstehen durch dieses Gesetzesvorhaben keine Kosten.

II. Besonderer Teil
zu Art. I z "1, Art. III z3 und Art. Iv z 2. (g 18a Abs. 1' DO 1.994, g 4a Abs. 1. VBO'1995 und g 22Abs.1 W-BedG):
Das Wiener Gle'ichbehandlungsgesetz _— W—GBG nimmt im Zusammenhang mit: dem
Diskriminierungsverbot auf Grund des Geschlechts auf den Personenstand und die Elternschaft Bedacht
(ä 3 W—GBG).
Aus Anlass des Erkenntnisses des. Verfassungsgerichtshofes vom 11. Dezember 2014, G '1 19/2014, mit
welchem das Verbot der Adoption durch eingetragene. Partner als verfassungSWidrig erkannt wurde,
wurde der Diskriminierungsgrund der sexuellen Orientierung im Bundes-GleichbehandIungsgesetz —-
B—GIBG, BGB]. Nr. 100/1993, um die. Bedachtnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob eine
Person Kinder hat oder nicht, ergänzt. In Anlehnung daran soll auch im Wiener Dienstrecht der Schutz
vor DiSkriminierung aus dem Grund der sexuellen Orientierung auf den Personenstand bzw. die damit im
Zusammenhang stehende Elternschaft ansgeweitet' werden.
Z'u Art. I Z “2,3 und '12, Art. III 4,5 und ll. sowie Art. IV Z 8 (ä 18a Abs. 1. .Z 5,5 18c Abs. 1 und
g 67cD0 1994, 5.421 Abs. .l Z 5, 5 4c Abs. 1 undg 54b VBO 1995 sowie ä 11.7 W-Bed'G):
Nach ä 14 Abs. 1 des Wiener GIeichbehandlungsgesetzes “hat Anspruch- auf Schadenersatz, wer wegen
einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach Q“ 3 Z 5 W—GBG „nicht beruflich aufgestiegen“ ist.Damit werden nunmehr unter Berücksichtigung der SyStematik des Wiener Bedienstetengesetzes
insbesondere Diskriminierungen bei Beförderungen, Höherreihungen gemäß ä 1.2 Abs. 2 ZI
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W-BedG und "bei der Betreuung mit. Verwendungen (Funktionen) im Sinn des Q 6 Abs. 1a W“..GBG
(bestimmte höherwertige Verwendungen bzw. Führungsfunktionen) erfasst.
Das Diskriminierungsverbotdes Q 22- Abs. 1 Z5 W-BedG verweist. bereits auf Q 3 Z 5 W-GBG, sodass
diesbezüglich kein 'Änderungsbedarf besteht. Jedoch ist auch der den Schadenersatz regelnde Q. 117
W-BedG noch an die Definition des beruflichen Aufstiegs anzupassen. 'ln der Di'enstordnung 1994 -——
_DO1994 und der Vertragsbedienstetenordnung1995 —-— VBO 1995 sind hingegen jeweils sowohl das
Diskriminierungsverbot _(Q '18a Abs. 1 Z 5 D0 1994 bzw. Q 4a Abs. 1 Z 5 VBO 1995) als auch die
.Schadenersatzbestimmung (Q 67c D0 1994 bzw. Q 54b VBO 1995) an die aktuelle Textierung des Wiener
Gleichbehandlungsgesetzes anzupassen. Nachdem. dadurch bereits im Diskriminierungsverbotj eweils "das
Wiener Gleichbehandlungsgesetz im. Langtext zitiert wird, kann in Q 18c Abs. 1 D0 1994 bzw. in _Q 4c
Abs. l VBO 1995-jeweils die Kurzbezeichnung verwendet. Werden.
Gleichzeitig wird in Q 67c DO 1994 und in Q 54b VBO 199.5 die Regelung des Schadenersatzes wegen
Diskriminierung beim beruflichen Aufstieg dahingehend ergänzt, dass auch auf gleichartige
dienstrechtliche Bestimmungen Bezug genommen wird (siehe auch die. Erläuterungen zu Q 67b DO 1994
“u. a _.)
Zu Art. l Z 4 und ..-,l4 Art. III Z 6 und 9 sowie Art. IV Z 3 und 10 (Q 31 Abs. 3 und Q 72 Abs. 2
D0 1994, Q 13 Abs. 3 und Q 42 Abs. 4 VBO 1995 sowie Q 38 Abs. 3 und Q 129 Abs. 4 W—Bed:G)
Gemäß Q 25 Abs. l des Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetzes erklären Personen, die für eine
Entsendung nach dem BundesverfassungSgesetz über KoOperation und Solidarität bei. der Entsendung von
Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland -— KSE-BVG, BGBl. INr. 38/1997,. in. Betracht kOmmen,
die Bereitschaft, innerhalb. eines Zeitraumes von drei Jahren an Auslandseinsätzen in der Dauer von
insgesamtmindestens sechs Monaten teilzunehmen (Auslandseinsatzbereitschaft). Für Bundesbedienstete
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft besteht gemäß Q 15 Abs. 6 AZHG in
Verbindung mit dem Arbeitsplatzsicherungsgesetz 1991 ——- APSG, BGB]. Nr. 683/1991, ein Kündigungs»
und Entlassungsschutz für die Dauer der Entsendung.
Ein entsprechender Schutz soll nunmehr auch für Bedienstete der Gemeinde Wien vorgesehen werden
(Q 72 Abs. 2 DO 1994, Q 42 Abs. 4 VBO 1995 und Q 129 Abs. 4 W-BedG).
In diesem Zusammenhang ist es auch. erforderlich, die bereits bestehenden Meldepflichten im Fall einer
gerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst um diesen Anlassfall zu ergänzen (Q' 31 Abs. 3 DO 1994, Q 13
Abs. 3 VBO 1995 und Q '38 Abs. 3 W-BedG).
Zu Art“. l Z 5: und 6 (Q 34a Abs. 4 und 4a D0 1994):
.Entsprechend der im Wiener Bedienstetengesetz getroffenen Regelung (Q 41 Abs. 4 und 5 W-BedG) soll
auch der Dienstausweis von Beamtinnen und Beamten bei Endigung des Dienstverhältnisses abzugeben
sein und mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses seine Gültigkeit verlieren. Nachdem
der gesamte Q 34a DO 1994 gemäß Q 4 Abs. 7a VBO 1995 auch für Vertragsbedienstete gilt, ist eine
diesbezügliche Änderung der Vertragsbedienstetenordnung 1995 nicht erforderlich.
Zu Art. I. Z 7, Art. III Z 2 und Art. IV Z 1 (Q 35 Abs. 3 Z 6 D0 1994, Q 4 Abs. 8 Z 6 VBO 1995 und
Q 20 Abs. 3 Z 6 W—BedG):
Nach dem Gesundheitsberuferegister-Gesetz haben Angehörige der Gesundheits— _ und
Krankenpflegeberufe gemäß dem. Gesundheits- und .K.rankenpflegegesetz—- GuKG, BGBl. 1 Nr. 108/1997,
sowie Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste gemäß dem Bundesgesetz über die
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste —-— MTD-Gesetz, BGB]. Nr. 460/1992, vor
Aufnahme ihrer beruflichen Tätigkeit bei der zuständigen Registrierungsbehörde die Aufnahme in das
Gesundheitsberuferegister zu beantragen (Q 15 Abs.1 GBRG.) Die Registrierung ist fünf Jahre gültig. Die
Berufsangehörigen haben binnen jeweils fi'mf Jahren die Registrierung zu verlängern. Der entsprechende
Antrag kann jeweils drei Monate vor dem Stichtag bis zum Ablauf des dritten darauffolgenden Monats
(Toleranzfrist) gestellt werden. Erfolgt keine Verlängerung der Registrierung innerhalb der Toleranzfrist,
ruht die Berufsberechtigung (Q 18 Abs. 1 und 2 GBR.G) Ebenso haben sich Personen, die am 1. Jänner
52018 zur Ausübung eines der genannten Gesundheitsberufe berechtigt sind und diesen ausüben, bis
31. Dezember 2018 registrieren zu lassen (Q 26 GBRG).
Nachdem die Gemeinde Wien als Dienstgeberin nur Personen beschäftigen darf, die die Berechtigung zur
Ausübung des jeweiligen Berufes haben, und diese Berechtigung bei nicht zeitgerechter Verlängerung der
Registrierung ruht, ist es erforderlich, dass die Dienstgeberin von diesem Ruhen Kenntnis erlangt. Aus
diesem Grund werden die Meldepflichten der Bediensteten um die Pflicht zur Meldung des Ruhens einer
für die Ausübung des Dienstes erfOrderlichen behördlichen Berechtigung oder Befähigung ergänzt Der
Verlust einer solchen Berechtigung ist schon nach der geltenden Rechtslage zu melden. Kommt eine
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Bedienstete bzw. ein Bediensteter dieser Meldepflicht nicht nach, begeht sie bzw. er eine
Dienstpflichtverletzung, welche disziplinär bzw. dienstrechtlich geahndet werden kann.
Zu Art. I Z 8. und 9, Art. III Z 7 und 8 sowie Art. IV Z 4 und 5 (ä 55 Abs. l Z 2 “und 3, Abs. la und
955a Abs. 2 _DO 1994, ä 33 Abs. 1 Z2 und 3, Abs. la und Q 333 Abs. .2 VBO 1995 sowieg 63 Abs. .1
Z 2 und 3, Abs. .2 und ä 64 Abs. 3 W-BedG):
Die Bestimmungen über die Karenz bzw. Teilzeit zur Pflege. einer bzw. eines pflegebedürftigen nahen
Angehörigen stellen jeweils auf den Anspruch auf Pflegegeld einer bestimmten Stufe nach dem
Bundespflegegeldgesetz ab. Nach dem Wortlaut des Gesetzes besteht jedoch kein AnspruCh, wenn der
bzw. dem nahen Angehörigen eine dem Pflegegeld vergleichbare Leistung nach anderen
bunde‘sgesetzlichen (z.B. dem Verbrechensopfergesetz — VOG) oder ausländischen Vorschriften gebührt.
Da dies sachlich nicht gerechtfertigt ist, soll auch in diesen Fällen eine Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit in
AnSpruch genommen werden können.
Zu Art. I Z 10 und-Art. IV Z 6 (ä 59 “Z l D0 1.994 und ä 70 Abs. l Z l W-BedG):
Die Bestimmungen des 5 59 Z l D0 1994 (diese: Regelung ist auf Grund des ä 3-5 VBO 1995 sinngemäß
auch für Vertragsbedienstete der Gemeinde Wien anzuwenden) und des “ä 70 Abs. 1 Z '1 W-BedG- haben
jeweils die Außerdienststellung. unter anderem eines Mitglieds der Landesregierung und der
Amtsfuhrenden Präsidentin bzw. des Amtsfiihrenden Präsidenten des Stadtschulrates für Wien und der
Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten zum Gegenstand. Die beiden letztgenannten Funktionen.
werden auf Grund des Bildungsreformgesetzes 2017 ab 1.Jänner 2019 nicht mehr existieren. Anstelle der
Amtsfuhrenden Präsidentin bzw. des Amtsfuhrenden Präsidenten kann die Landeshauptfrau bzw. der-
Landeshauptmann' oder das zuständige Mitglied der Landesregierung als Präsidentin oder Präsident der
Bildungsdirektion vorStehen (Art. 113 Abs. 8- BwVG). Damit ist die Präsidentin oder der Präsident der
Bildungsdirektion als Mitglied der Landesregierung ohnedies bereits vom Anwendungsbereich der
genannten Regelungen über die .Außerdienststellung erfasst. Das neu geSchaffene Organ
Bildungsdirektorin bzw. .Bildungsdirektor ist keine politische Funktion, sondern gemäß {57 Abs. 1 des
Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetzes —- BDwEG eine Bedienstete oder ein BedienSteter in einem
öffentlich-rechtlichen oder vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund. Sollte in Hinkunft eine Person aus
dem Landesdienst“ diese Aufgabe übernehmen, wäre dieser Wechsel nach den allgemeinen
dienstrechtlichen Regelungen zu beurteilen.
Zu Art. I Z111 und 13, Art. III _Z 10 und 1'2 sowie Art. IV Z 9 (5' 67b, ä67d, g 67c Abs. 1, g 6713g 67h
Abs. l “und ä 67i Abs. 2 D0 1994, ä 54a, g 54c, Q 54d Abs. .1 und 2, ä 54c. Abs. I, ä 54i“ und ä 54i
Abs. 2 VBO 1995 sowie ä 124 Abs. 2 W—BedG):
Die. in der D’ienstordnung 1994, in der Vertragsbedienstetenordnung 1995 und im Wiener
Bedienstetengesetz enthaltenen Bestimmungen über den Schadenersatz und sonstige Ansprüche wegen
Diskriminierungen sowie über die Stelle “zur Bekämpfung von Diskriminierungen müSSen jeweils sowohl
auf die im betreffenden Gesetz selbst: geregelten Diskriminierungsbestimmungen als auch auf"die in den
beiden anderen Gesetzen geregelten Bestimmungen Bezug nehmen. Dies erklärt sich daraus, dass z.B.
eine Beamtin bzw. ein Beamter auch dann Anspruch auf Schadenersatz nach der Dienstordnung 1994
haben soll, wenn z-.B. eine Vertragsbedienstete bzw. ein. Vertragsbediensteter gegen das. für sie bzw. ihn
nach der Vertragsbedienstetenordnung 1995 geltende Diskriminierungsverbot verStoßen hat. Die
Regelungen der Dienstordnung 1994 und der Vertragsbedienstetenordnung 1995 nehmen derzeit
allerdings noch nicht auf das Wiener Bedienstetengesetz Bezug. .Dem wird nunmehr durch den
allgemeinen Verweis auf gleichartige dienstrechtliche Bestimmungen Rechnung getragen. Das Wiener
Bedienstetengesetz verweist in den vergleichbaren Regelungen schon jetzt auf gleichartige
dienstrechtliche Bestimmungen, weshalb diesbezüglich kein Anpassungsbedarf besteht. Jedoch soll der
die Mehrfachdiskriminierung regelnde ä 124 Abs. 2 W—BedG in Übereinstimmung “mit" ä 67i Abs.2
D0 1994 und 5-54i Abs. 2 VBO 199.5 um die ausdrückliche Bezugnahme auf die im Wiener
Gleichbehandlungsgesetz genannten Gründe ergänzt Werden.
Zu Art. I Z 1.5 bis 20 (ä 84 Abs. 4 und 5, ä 86 Abs. 2Z .1, Abs. 4, Abs. 5 Z 4 sowie Abs.6 D0 1994):
Derzeit. dürfen nur Beamtinnen und Beamte zu Mitgliedern der Disziplinarkommission bestellt werden.
Angesichts der Tatsache, dass die. Zahl der pragmatisierten Bediensteten stetig zurückgeht, erweist es sich
als zunehmend schwieriger, dafijr eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen zu finden. Aus
diesemGrund sollen auch Vertragsbedienstete zu Mitgliedern der Disziplinarkommission bestellt werden
können.
Der Bundesverfassungsgesetzgeber geht historisch gesehen von einem vorgefundenen Bild einer-
weitgehend durch Berufsbeamtinnen und „beamte besorgten Vollziehung aus. Durch die B—VG-Novelle
BG-BI. l Nr. 2/2008 hat" er klargestellt, dass die Führung der Verwaltung auch durch „vertraglich bestellte
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Organe der VerWaltung“ erfolgen darf. Aus Art. 20 Abs. l. erster Satz B-VG kann daher nicht das Postulat
abgeleitet werden, dass Verwaltungsangelegenheiten, die der Hoheitsverwaltung zuzurechnen sind, nur
durch Beamtinnen “und Beamte im dienstrechtlichen Sinn besorgt Werden dürfen. Der Gesetzgeber ist
daher auch ermächtigt, die Bestellung von Bediensteten in einem Öffe‘ntlichwrechtl'ichen DienstVerhältnis
auf bestimmte Kernfunktionen (u.a. die Ausübung von Strafbefugnissen) zu beschränken. Das
Disziplinarrecht ist nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und ihm
folgend auch nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs nicht unter den Strafrechtsbegr’iff’zu
subsumieren (Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, 4. Auflage, 16). Die “Mitwirkung
von Vertragsbediensteten in einem Beamtinnen und Beamte betreffenden Disziplinarverfahren ist daher
verfassungsrechtlich zulässig (ä. 84 Abs. 4 und 5 D0 1994).
Die übrigen Änderungen betreffen damit im Zusammenhang stehende. Bestimmungen bezüglich der
Mitgliedschaftin der Disziplinarkommission.
Zu Art. I. Z 21 (ä 92 Abs. 1 D0. 1994):
Eine Beschuldigte bzw. ein Beschuldigter kann sich im Disziplinarverfahren selbst verteidigen oder sich
anwaltlich oder durch eine Beamtin bzw. einen Beamten verteidigen lassen. Auch hier soll im Hinblick
auf den Umstand, dass die. Zahl der "Beamtinnen und Beamten sinkend ist, die MögliChkeit eröffnet
werden, sich. durch eine Vertragsbedienstete bzw. einen Vertragsbediensteten verteidigen zu lassen.
Zu Art. In Z 22, Art. II Z 3, Art. III Z l3,- Art. IV Z 1.1., Art. V Z 2, Art. VI Z 23', Art. VII Z 32,
Art. VIII. Z 8, Art. IX Z 2 und Art. X Z6 (g 1.10 Abs. 2 und 3 D0 1994, ä 42 AbS. 2 'BO 19.94, ä 64
Abs. 2 und 3- VBO 1995, ä I36 Abs. 2 und 3 W-BedG, ä 74 Abs. 2 P0 1'995, g 50 Abs. 2 W—PVG,
520 Abs. .2 LDHG "1978, ä 10 Abs.2 W-LLGBG, Q 57 Abs. 2- Wiener Bezügegesetz 1995 und ä 22
Abs. 2 Wiener Bezügegesetz 1.997):
Soweit in der Dienstordnung 1994, in der Besoldungsordnung 1994, in der Vertragsbediensteten—
ordnung 1995, im Wiener Bedienstetengesetz, in der Pensionsordnung 1995, im Wiener
Personalvertretungsgesetz, im Wiener Landeslehrer und Landeslehrerinnen-Diensthoheitsgesetz 1978, im
Wiener Landeslehrerinnen- und Landeslehrer-Gleichbehandlungsgesetz, im Wiener Bezügegesetz 1995
und. im Wiener Bezügegesetzl997 auf BundeSgesetze bzw. Richtlinien “der Europäischen Union
verwiesen wird, Soll im Sinn. einer Zulässigen statischen Verweisung jeweils deren am. l. November 2018
geltende Fassung maßgebend Sein.
Zu Art. .I Z 23, Art. III Z l4 und Art. IV Z: .12 (ä .117 Z 21 und 22 D0 1994, ä 67 Z 14 und .15
VBO 1995 und ä 142 Z 13 und 14 W—BedG):
Diese Bestimmungen dienen. der Aktualisierung des Hinweises auf das durch die Dienstordnung 1994, die
Vertragsbedienstetenordnung 1.995 und das Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 umgesetzte Gemein-
schaftsrecht. um die Richtlinie (EU) 2016/801 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs» oder Studi’en‘zwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur
Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur
Ausübung einer Au—pair—Tätigkeit, ABl. Nr. L 132 vom 21. Mai 201.6, S 21. Gemäß Art. 22 dieser
Richtlinie haben Praktikantinnen und Praktikanten, Freiwillige und Au—pair-Kräfte, sofern sie in dem
betreffenden Mitgliedstaat als in einem Beschäftigungsverhältnis stehend betrachtet werden,
Forscherinnen und Forscher sowie Studentinnen und. Studenten im Wesentlichen Anspruch auf
Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaates. Dieser
Diskriminierungsschutz ist bereits derzeit durch die Qä 18a und 18b D0 1994, die 56 4a, 4b und 4d
'VBO 1995 sowie die ää 23' und. 24 W-Be‘dG gewährleistet. Eine weitere inhaltliche "Regelung ist nicht
erforderlich, _jedoch wird durch. die Ergänzung der Umsetzungshinweise klargestellt, dass die Umsetzung
erfolgt ist.
Zu Art. II Z l, 2 sowie. 5. bis 12 (ä 26' Abs. l _Z 1. "und 2 B0 1994 sowie Anlagen 1. und 3 zur
BO 1994):
Mit dem Medizinische Assistenzberufe-Gesetz wurden die Berufsbilder, die Berufsbezeichnungen, das
Berufsrecht und die Ausbildungen der (neuen) medizinisChen Assistenzberufe geregelt. Die
Bezeichnungen einzelner Bedienstetengruppen in den Anlagen 1 und “3 zur B0 1994 sowie in {526
_BO 19.94 wurden bereits durch das GeSetz LGBl. Nr. 3312013 an die geänderte Terminologie angepasst
(2B. 0perationSassistenten/Operationsassistentinnen). Auf Antrag der Unternehmung Wiener
Krankenanstaltenverbund sollen nun für die im Medizinische Assistenzberufe.—G.esetz weiters
vorgesehenen Assistenzberufe Gipsassistenz, Laborassistenz, Röntgenassistenz und Medizinische
Fachassistenz neue Bedienstetengruppen in der Anlage] zur 801994 sowie die entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
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Für jene Bediensteten, die die entsprechende Berufsberechtigung “nach dem Medizinische.
AssiSteaerufe—Gesetz erworben haben, sollen in der Anlagel die neuen Bedienstetengruppen
„Gip‘sassistenten/Gipsassistentinnen“, „Laborassistenten/Laborassistentinnen“ und „Röntgen--
assistenten/Röntgenassistentinnen“ vorgeSehen werden. Die medizinischen Assistenzberufe
Laborassistenz und Röntgenassistenz umfassen die Tätigkeitsfelder „Labor“ und „Röntgen“ des.
medizinischwtechnischen Fachdienstes. gemäß dem Bundesgesetz über die Regelung des medizinisch-
technischen Fachdienstes und der Sanitätshildienste-fiMTF-SHD-G, BGB]. Nr. 102/1961. Alle drei
neuen.Bedienstetengruppen sindder Verwendungsgruppe K 6 zugeordnet.
In diesem. Zusammenhang können die Bedienstetengruppen „Operationsassistenten/Operations-
assistentinnen“ und „Obduktionsassistenten/ObduktionsasSistentinnen“ in der Verwendungsgruppeii
entfallen. Der Sanitätshilfsdienst „Laborgehilfin“ bzw. „Laborgehilfe“ gemäß dem Bundesgesetz "über die
Regelung des medizmisch—technischen Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste entspricht inhaltlich
nicht der Laborassistenz gemäß dem Medizinische AssistenzberufeuGesetz; ein Auslaufen des Berufes
Laborgehiltin/Labcrgehilfe bzw. der Ausbildung nach dem Bundesgesetz über die Regelung des
medizinisch-technischen Fachdienstes und der Sanitätshildienste ist vorgesehen. Laborgehilfinnen und
Laborgehilfen erhalten keine Berufsberechtigung in der Laborassistenz, sondern behalten vielmehr ihre
Beruberechtigung nach dem Bundesgesetz über die Regelung des mediziniSch-technischen Fachdienstes
und. der Sanitätshilfsdienste, weshalb die Beibehaltung der Bedienstetengruppe in der .Anlage l zur
B0 1994 (derzeit noch) erforderlich ist.
Voraussetzung für die Einreibung in die neuen Bedienstetengruppen der Medizinischen
Fachassistentinnen und iFachassi‘stenten bzw. der Leitenden Medizinischen Fachassistentinnen und
FachassiStenten ist die Berufsberechtigung zur Ausübung der Medizinischen Fachassistenz nach dem
Medizinische Assis’tenzberufeaGeSetz. Zum Erwerb dieser Berufsberechtigung ist die Absolvierung einer
flexiblen Kombination von Fachausbildungen erforderlich. Kombinationsmöglichkeiten bestehen
zwischen. den einzelnen medizinischen AssiStenzberufen, wobei mindeStens drei. Ausbildungen zu
absolvieren sind, sowie zwischen der Ausbildung in der PflegeassiStenz (Pflegehilfe) gemäß dem
Gesundheits— und. Krankenpflegegesetz oder als Medizinische Masseurin bzw. Medizinischer Masseur
gemäß .dem Medizinischer MaSseur- und HeilmasseurgesetzwMMHmG, BGB]. l Nr. 169/2002, und
mindestens einer Ausbildung in einem medizinischen Assistenzberuf (vgl. Q2] Abs. 2 MABG). Im
Bereich des Wiener _KrankenanstaltenVerbundes kommt derzeit insbesondere die Kombination der
Operationsas'sistenz, der Gipsassistenz und der Röntgenassistenz zur medizinischen Fachass'istenz in
Betracht. Die beiden neuen Bedienstetengruppen sollen der Verwendungsgruppe K5 und — unter
bestimmten Voraussetzungen —-_- der VerwendungSgruppe K 4 zugeordnet werden.
Die. mit der Tätigkeit als Leitende Medizinische FachassiStentin bzw. Leitender Medizinischer
Fachassistent verbundenen Führungsaufgaben (Personalführung inklusive Dienst- und Fachaufsicht
hinsichtlich der direkt unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) rechtfertigen zudem den Bezug der
Chargenzulage gemäß 526 Abs. l Z .1. BO 1994, weshalb diese Bedienstetengruppe in Q26 BO 1994
sowie. in die. Anlage 3' zur BO 1994 aufzunehmen ist.
Aus Anlass der vorgesehenen Anpassungen an das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz sollen zudem
über Anregung der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund die. Bezeichnungen bestimmter mit
Führungs— oder Lehraufgaben verbundener .Bedienstetengruppen im Bereich der medizinischen,
therapeutisChen und diagnostischen Gesundheitsberufe geändert werden. Mit diesen formalen
Adaptierungen ist. keine Anderung der besoldungsreChtlichen Stellung verbunden.
Zu Art. II Z 4 (Anlage l zur B0 1.994):-
Die vorgesehenen Streichungen dienen der Rechtsbereinigung.
Z'u Art. III z 1 (g 4 Abs. 7a VBO 1995):
Nachdem nunmehr auch die Bestellung vOn Vertragsbediensteten zu Mitgliedern der
Disziplinarkommission möglich sein soll, ist durch Verweis auf ä 86 Abs. 3 D01994 auch deren
Verpflichtung zu regeln, der Bestellung zum Mitglied der Disziplinarkommission Folge zu leisten.
Ebenso sollen angesichts der Möglichkeit, dass sich eine Beschuldigte bzw. ein Beschuldigter auch durch
eine Vertragsbedienstete bzw. einen Vertragsbediensteten verteidigen lassen kann, durch Verweis auf
ä 92 Abs. 2 und “3' DO 1994 das Verbot der Annahme einer “Belohnung und die Verschwiegenheitspflicht
geregelt werden.
Zu Art. IV Z 7' sowie 13 bis 15 (g 76 Abs. i2 W-BedG, Anlagen .1. und 2 zum W-.Bed.G)_:
Das Wiener Bedienstetengesetz ist mit Wirksamkeit .l. Jänner 2018 in Kraft getreten. Das Gehalt der ab“
diesem Zeitpunkt neu eintretenden Bediensteten bestimmt sich durch das Gehaltsschema, innerhalb
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dessen durch das Gehaltsband, dem die maßgebende Modellstelle zugeordnet ist, und innerhalb des
Gehaltsbandes durch-die Geha’ltsstufe (vgl. 5 77 Abs. l W-BedG).
Mit der Medizinischen Strahlenschutzverordnung wurde der Beruf der Medizinphysikerinnen und
Medizinphysiker geregelt. Da sieh eine Zuordnung dieSer Tätigkeit zu. bereits: bestehenden Berufsfamilien
weder als passend. noch als sinnvoll erwiesen hat, soll dafür eine eigene Berufsfamilie “Medi'zinphysik“-
geschaffen. werden.
Die. übrigen Änderungen betreffen damit im Zusammenhang stehende. Anpassungen in der Beschreibung
der Modellfunktionen in der Anlage l sowie im Einreihungsplan für das Schema W1 in "der Anlage 2 zum
WuBedG.
Weiters soll im Interesse eines Gle‘ichklangs zwisChen dem. Bereich der Pflege und jenem der
medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufe die Beze’iChnung der
Modellfunktion .„Abteilu'ngsleitung MTDG (Oberassistenz)“ in „Bereichsleitung MTDG (Oberassistenz)“
geändert werden.
Zu Art. V Z] und Art. IX Z 1 (ä 73p P0. 19.95 und g .11 Z3 Wiener Bezügegesetz 1.995):
Die in ä 73p 'PO 1995 vorgesehene Pensionsanpassungsbestimmung des Jahres 2019 gilt unmittelbar für
Beamtinnen und Beamtender Gemeinde Wien sowie deren Hinterbliebenen und Angehörigen, die einen
Anspruch auf Ruhe-r oder VersOrgungsbezüge nach der Pensionsordnung 1995 bzw. dem Ruhe- und
Versorgungsgenusszula‘gegesetz 1995 haben, und orientiert sich an der für die Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamten vorgesehenen Regelung des ä 41. Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965. Der in ä 11 Z 3 des
Wiener Bezügegesetzes 1995 eingefügte Verweis .hat zur Folge, dass diese. Regelung auch für den
Bereich der Fun.kti'onärinnen. “und Funktionäre. der Stadt Wien anzuwenden ist.
Inhaltlich sieht die sozial gestaffelte Pensionsanpassung für das Jahr 2019 eine überproportionale
Erhöhung geringer Pensionseinkommen vor, wobei (monatliche) Gesamtpensionseinkommen in der Höhe
von bis zu l._.1 15 Euro um 2,6 % erhöht werden sollen. Für (monatliche) Gesamtpensionseinkommen von.
über 1.115 Euro bis zu 1.500 Euro ist eine lineare Absenkung des Erhöhungsprozentsatzes von 2,6 % auf
2,0 % vorgesehen; für (monatliche) Gesamtpensionseinkommen von über 1.500 Euro bis zu 3.402 Euro-
soll der Erhöhungsprozentsatz 2,0 % betragen. Für (monatliche) Gesamtpensionseinkommen, die über-
dem Betrag von 3.402 Euro liegen, ist schließlich eine einheitliche Erhöhung um 68 Euro vorgesehen.
Das Gesamtpensionseinkommen einer Person umfasst dabei alle im Dezember 2018 nach der
“Pensionsordnung 1995, dem Ruhe— und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995 und dem Wiener
Bezügegesetz 1995 gebührenden und der Pensi0nSanpaSsung zum l. Jänner 2019 unterliegenden Ruhe-
und Versorgungsbezüge. Davon ausgenommen sind die Zulagen gemäß 55 29 und 30 PO 1995. "Bei
Bezug mehrerer Ruhe- oder Versorgungsbezüge, die zum Gesamtpensionseinkommen zählen, soll der
sich ergebende Gesamterhöhungsbetrag auf die einzelnen Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge im Verhältnis
dieser Bezüge zueinander aufgeteilt Werden. Der sich bei einem. Gesamtpensionseinkommen von über
3.402 Euro ergebende Erhöhungsbetrag von 68 Euro soll dagegen. zur Gänze dem Ruhe- oder
Versorgungsgenuss zugerechnet werden. Die Pensionserhöhung soll am 1.. Jänner 2019 wirksam werden.
Zu Art. V1 „Z 1., 9, 1.1, 13 bis 15, 21 und .22" („g 3 Abs. l Z 7, g .16, ä. 18, g 21 Abs. 1, 4 und 5,- ä 26
Abs. 2- undä 2.7- W-PVG):
Diese Änderungen berücksichtigen, dass mit 1. Jänner‘ 2019 an die Stelle des Hauptwahlausschusses der
Personalgruppenwahlausschuss tritt. Vor jeder Wahl der Mitglieder eines Personalgruppenausschusses ist
—- anstelle des bisherigen Hauptwahlausschusses -- am Sitz des Hauptausschusses ein
PersonalgruppenWahlausschuSS zu bilden. Anders als der Hauptwahlausschuss besteht der
Personalgruppenwahlausschuss nur bei Personalgruppen mit mehr als 3.000 Bediensteten aus fünf
Mitgliedern, ansonsten aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder sind jeweils. vom Hauptausschuss zu
bestellen und müssen zu. dem Personalgruppenausschuss wählbar sein, für den der jeweilige
Personalgruppenwahlausschuss gebildetwird.
Zu Art. VI z 2 (g 8a Abs. 1 z 2 bis 7 W-PVG):
Die Änderungen hinsichtlich“ der Zuordnungbestimmter Bediensteter der Hauptgruppen II bis VI zu einer
Personalgruppe tragen primär den in den jeweiligen Organisationseinheiten getroffenen organisatorischen
oder personellen Umstrukturierungen Rechnung.- .Im Bereich der Hauptgruppe II sollen zudem
Anpassungen an die durch das Medizinische AssiSteaerufei-Gesetz erforderlich gewordenen
Änderungen in der Anlage. 1 zur BO 1994 (vgl. Art. II Z .1, 2 und 4 bis l 1) vorgenommen werden.
Zu Art. VI Z 3 (g 10' Abs. .2 WFPVG):
Diese Änderung bezweckt eine rein formale Korrektur.



9 “von 1 1

Zu Art. VI Z 4 (g 13 Abs. 3 W—PVG):
Nach der derzeit geltenden Bestimmung sind nur jene wahlberechtigten Bediensteten zum Mitglied des.
Dienststellenau‘saUSSchusses bzw. zur Vertrauensperson wählbar, die an dem Tag, der acht. Wochen vor
dem allgemeinen Wahltag liegt, das l8. Lebensjahr vollendet haben und bereits mindestens sechs Monate
Bedienstete der Gemeinde Wien sind. Generell vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen sind somit alle
Bediensteten, die in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien stehen, das noch keine sechs Monate
gedauert hat. Die Voraussetzungen für das passive Wahlrecht Sollen nunmehr insofem angepasst werden,
als künftig in einem früheren, nicht länger als drei Jahre zurückliegenden Dienst- oderLehrverhälmis zur
Gemeinde Wien zurückgelegte. Zeiten auf die sechsmonatige Wartefrist. angerechnet werden sollen.
Zu Art. VIZ 5', 8. und. .16 bis '20 (ä 15 Abs. 1 und 5 bis 8, g '24 und ä 25. W-PVG):
Das W'ahlverfahren soll insofern an die Einrichtung der 'Personalgruppenwahlausschüsse angepasst
werden, als die nach der derzeitigen Rechtslage zwischen den Dienststellenwahlausschüssen und den
Hauptwahlausschüssen aufgeteilten Aufgaben im Zusammenhang mit der Wahl der Mitglieder der
Personalgruppenausschüsse den Personalgruppenwahlausschüssen "übertragen werden sollen. Die
Durchführung des geSamten Verfahrens zur FeStstellung des Wahlergebnisses einschließliCh der
Zuteilung der Mandate an die einzelnen Wählerinnen» und Wählergruppen obliegt künftig allein dem
jeweils zuständigen Personalgruppenwahlausschuss. Die in diesem Zusammenhang neu gefassten
Regelungen entspreChen im Wesentlichen der Rechtslage vor derNovelle L-GBI. Nr. 49/2013.
Den Dienststellen‘WahlauSschü-ssen, die vor jeder Wahl der Mitglieder der Dienststellenausschüsse bzw.
der Vertrauenspersonen zu bilden sind, obliegt wie bisher die Feststellung des Wahlergebni'sses für die
Wahl der Mitglieder des Dienststellenausschusses bzw. der Vertrauenspersonen (unter Einbeziehung des
ErgebnisScs der SprengelWahlkommissionen) sowie die. Ermittlung und Zuteilung der auf die einzelnen
Wählerinnen- und Wählergruppen entfallenden Mandate. Eine Einbindung auch in das
Feststellungsverfahren im Bereich der Personalgruppenausschüsse iSt künftig nicht vorgesehen.
Das Recht auf Entsendung von Wahlzeuginnen bzw. Wahlzeugen sowie die Bestimmungen über die
Sprengelwahlkommissionen bleiben unberührt.
Zu Art. VI Z 6 (ä 1.5 Abs. 2 'W—PVG):
Der Dienststellenwahlausschuss Soll künftig erst. bei „Dienst-stellen mit mehr als 3.000 Bediensteten (statt
wie bisher bei mehr als 2.000 Bediensteten) aus fünf Mitgliedern bestehen.
Zu Art. VI z 7 (s 15 Abs. 3 W—PVG):
Die nachder derzeitigen Regelung dem Hauptwahlaussc'huss zukommende Aufgabe, im Fall der
Untä’tigkeit des DienststelIenaussc’husses bzw. der Vertrauenspersonen. die Mitglieder des
.Dienststellenwahlausschusses zu bestellen, soll künftig dem Hauptausschuss Obliegen.
Zu Art. VI Z '10 und 1.2 (e l7 Abs. 2, e 20 Abs.2, e22 Abs.2 und e 24 Abs. 3 W-PVG)’:
Diese. Änderungen dienen der AnpasSung von Verweisen an die neu gefassten Bestimmungen.
Zu Art. VII Z 1 (ä 1 LDHG 1978):
Den Bildungsdirektionen obliegt gemäß Art. "113 Abs. 4 B-VG Unter anderem die Vollziehung des
Dienstrechtes fiir Lehrpersonen an öffentlichen Schulen. Auf Grund dieser verfassungsrechtlichen
Vorgabe soll nunmehr- die Ausübung der Diensthoheit des Landes Wien über die Landeslehrpersonen
grundsätzlich. der Bildungsdirektion zukommen, soweit. sie nicht ausdrücklich anderen Behörden
vorbehalten ist.
Zu Art. vn z 2— bis 5. (e 2 LDHG 1.978):
Angesichts des Grundgedankens der Subsidiären Allzuständigkeit der Bildungsdirektion sollen mehrere
Aufgaben, die bisher in die Zuständigkeit. der Landesregierung fielen, künftig von der Bildungsdirektion
wahrgenommen werden. Es handelt sieh dabei um die ErlaSsung von Verordnungen über die Aufhebung
der Schulfestigkeit sowie in Angelegenheiten des Bedienstetenschutzes, um VerSetzungen in den.
Ruhestand Von Amts wegen, den Aufschub des Übertritts in den Ruhestand, die Ausübung des
Gnadenrechtes nach der-rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe sowie den Ausspruch über die
Nichtbewährung als Schulleiterin "bzw. Schulleiter(5 “2 Abs. 1 und 2 LDHG- 1978).
Weiters ergibt sich auf Grund des Bildungsreformgesetzes20]7 folgende neue Kompetenz der"
Landesregierung: 5 '26f LDG 1.984 fOrdert hinsichtlich der Auswahl und Bestellung der Leitung eines
Schul’clusters, dersich aus 'Pflicht— und Bundesschulen zusammensetzt, dass das landesgesetzlich
zuständige Organ eine Personin die Begutachtungs’kommission entsendet. Da die Bildungsdirektorin oder
der Bildungsdirektor im Rahmen der Auswahlentscheidung gemäß äi'26f Abs. 2 Z3 LDG 1984 "das
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung und dem IandesgeSetzlich
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zuständigen Organ herzustellen hat, erscheint es zweckmäßig, die Auswahl der vom landesgeSetZlich
zuständigen Organ zu entsendenden-Person der Landesregierung zu übertragen (ä 2 Abs. 3 LDHG 1978).
Zu Art. VII z 6 (g 3- LDHG 1.978):
Die. Auszahlung von den Landeslehrpersonen gebührenden Geldleistungen soll in der Übergangsphase
__ bis zur bundesweiteinheitlichen GehaltsVerrechnung unter Verwendung des vom .Bund bereitgestellten
IT-Verfahrens -— weiterhin der Magistrat der Stadt Wien vornehmen. Davon umfasst soll wie bisher die
Bemessung sämtlicher sich aus dem Sozialversicherungsrecht sowie aus dem Steuer— und Abgabenrecht
ergebenden Abzüge sowie deren gesetzmäßige Abfuhr sohin der faktische Auszahlungsvorgang sein.
Hingegen fällt die behördliche Kompetenz der Feststellung, ob besoldungs- oder pensionsrechtliche
Ansprüche bestehen oder nicht, in die Zuständigkeit der Bildungsdirektion für Wien.
Zu Art. VII Z 7 (ä 4 LDHG 1978):
Mit dieser Änderung der Bestimmung über die Zuständigkeit der Leistungsfeststellungskommission
erfolgen begriffliche Anpassungen.
Zu Art. VII Z8 bis 13, 16. bis l9, 21 und 31 (515 Abs. 1. und 2, ä 6,5 8 Abs. 4, g 10 Abs.1. und 2, ‚g 12
Abs. 4 sowie g 183 LDHG 1978):
Das Bildungsreformgesetz 2017 bewirkt. auch Änderungen im Zusammenhang mit" der
Leistun‘gsfeststellungskommission und der DisZiplinarkommission. Die bisher im Pfiichtschulbereich aus
19 Inspektionsbezirken und im Berufsschulbereich aus drei Inspektionsbezirken bestehende Schulaufsicht
wird neu geregelt wobei in Hinkunft zwei bis sieben (Bildungs )Regionen geschaffen werden sollen, die
fiir beide Schularten zuständig sind. Dadurch wird sich die Anzahl an (jeweils pro Region erriChteten)
Senaten der beiden Kommissionen deutlich verringern Im Gegenzug dazu sollen die Senate der beiden
Kommissionen künftig jeweils aus vier Mitgliedern gebildet werden.
Da die Einrichtung und Bildung der neuen Bildungsregionen noch eine gewisse Zeit m Anspruch nehmen
wird und überdies die Senate der Disziplinarkommission erst am 1. September 2018 fiir eine weitere
fünfjährige Funktionsperiode neu bestellt wurden, soll in einer Übergangsbestimmung geregelt werden
dass die bestehende Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkommission bis 31. August 2019 unverändert
Weitergefuhrt werden und allfällig ausscheidende Mitglieder nach der alten Rechtslage zu ersetzen sind
(ä 18a LDHG 1978).
Die weiteren Änderungen umfassen lediglieh terminologische-Anpassungen.
Zu Art. VII Z 1.4, 15, 20, 22, 25, 26 und 27, Art. VIII Z1 bis 3,5 und 6 sowie Art. X Z1 bis 5 (g 9
Abs.1 und Abs. 2 Z1, 5.12 Abs. 3 und 5, 5 l3 Abs. 5 sowie ä14 Abs.1 und2 LDHG 1978, 53
Abs. l, Abs. 2Z1 und Abs. 6, 57Abs. 1. unnW—LLGBG, 51 Abs. .‚1 ä3 Abs 1, g4Abs. 2,ä9
Abs. l und ä .14 Z 2 Wiener Bezügegesetz’. 1997):
Die genannten gesetzlichen Bestimmungen sollen ausschließlich in terminologi'scher Hinsicht an das
BildungSreformgesetz 2017 angepasst werden. Dabei soll insbesondere die Bezeichnung „'Stadtschulrat“
durch „Bildungsdirektion“ ersetzt werden. Weiters soll dem Umstand, dass das Kollegium des
Stadtschulrats sowie die Funktion des Präsidenten und Vizepräsidenten des Stadtschulrats bzw. dessen
Präsidentin bzw. Vizepräsidentin nicht mehr existieren, Rechnung getragen werden.
.Zu Art. VII Z 23 und 24 (ä 13 Abs. 2 Z1,2 und 6 LDHG 1978):
Nachdem in Wien ab dem Schuljahr 2018/2019 entsprechend den bundesgesetzlichen Vorgaben des
5 130a Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes 1n der Fassung BGBl. I N.r 36/2012 keine Hauptschulen
mehr gefiihrt werden (vgl. dazu auch den Entwurf einer 20. Novelle zum Wiener Schulgesetz), soll diese.
Schulart 1n den Aufzählungen des 5 13 Abs. 2 Z 1, 2 und 6 LDHG 1978, der die Einrichtung der Senate In
der Leistungsfeststellungs— und der D1321plmarkomm1ss1on betrifft, gestrichen werden.
Zu Art. VII Z 28 bis 30 (ä l7 Abs. 2 bis 4 LDHG 1978):
Bis 31. Dezember 2011 wurde der bzw. dem Beschuldigten das Recht eingeräumt, Senatsmitglieder der
Disziplinarkommission ohne Angabe von Gründen abzulehnen (vgl 5 93 Abs. 3 zweiter Satz LDG 1984
in der Fassung BGBl. Nr. 372/1989). Aus diesem Grund galt ein abgelehntes Senatsmitglied ebenso wie
ein befangenes oder längere Zeit abWesendes Mitglied als verhindert. Da eine Ablehnung von
Senatsmitgliedern im Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz nicht mehr vorgesehen ist, entfällt dieser
Verhinderungsgrund und sind die sich darauf beziehenden Verweise anzupassen
Zu Art. VIII Z 4 und 7 (5 4Abs. 2 und ä 9 Abs. 4 W-LLGBG):
Die-neue- Form der Schulaufsicht wirkt sich auch auf das Wiener Landeslehrerinnen- und Landeslehrer-
Gleichbehandlungsgesetz aus. Bisher Wurden eine Gleichbehandlungsbeauftragte fur die
Inspektionsbezirke 1 bis l 1 und eine weitere Gleichbehandlangsbeauftragte für die Inspektionsbezirke 12
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bis [18 bestellt. Da es weiterhin zwei Gleichbehandlungsbeauftragte im Pflichtschulbereieh geben soll,
wird geregelt, dass derenWirkungsbereiehe möglichSt gleichmäßig aufzuteilen sind, wobei diese
Festlegung im Zuge der Bestellung durch die Landesregierung getroffen werden soll. ä 9 Abs. 4. W—.-
L-LGBG enthältdas für erforderlich erachtete Übergangsrecht.
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